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ENDURTEIL |

- Der Beklagten wird es bei Me1dung eines Ordnungsgeldes von 5,- € bis zu 250.000,- €
fiir jeden Fall der Zumderhandlung, an dessen Stelle im Falle der Une1nbr1ngl1chke1t
eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tntt oder Ordnungshaﬁ bis zu 6 Monaten

verboten,

a) auf ihrer Homepage ,,—“ als auch unter ‘der  domain
SWWW. —de unter dem Stlchwort ,,-“ Zugnff auf einen link mit
einer Gesetzessammlung mit folgenden von der —

| ‘bearbeltete_n Gesetzestexten anzubieten:

fZPO HGB, StGB, AktG, EGGVG BGB AusIG, GG WiStG, StVO StVG ZDG,;

';’WaffG JGG, DRIG, OWIG WEG, VVG, ZVG RBerG AO, UWG WG,

'EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG, -

o StPO ZSEG, IntRechtshilfeG, EntschStrafverfMaBn . FinanzanpG,
FamRAndG FamNamRG, AbhorG StVonugG StVZO BImSchG, WahlpriifG,

: BVerfGG EGStPO BDSG, StAG, VwGO, AsyinG BRRG BeamtVG, GenTG, s
UVPG

b) die vorstehend genannten Gesetzestexte zu nutzen, zu verbrelten zZu VCWleTféItlgen

oder zu Veroffenthchen

7

Die Beklagte trigt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von € 30.000,—vvorléiuﬁg vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf € 25.564,59 festgesetzt.
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TATBESTAND

Die Klidgerin, ein ]unstlscher Verlag, nimmt dle Beklagte wegen einer von dleser im Internet

Verbrelteten Gesetzessammlung auf Unterlassung in Anspruch

4

Die Kligerin gibt - seit 1949 unter dem Titel _“ eine umfassende'

Sammlung von Rechtsnormen heraus, die sie selt Mitte der 90-er J ahre auch i n. digitalisierter Form

" (CD-ROM, Ontine= Datenbaﬁk) enfgeithch anbletet Blese Sammlung enthalt ‘unter anderem

folgende Gesetze

ZPO HGB StGB AKtG, EGGVG BGB AusiG, GG W:StG StVO, StVG, ZDG, L
_.WaffG JGG, DRIG, OW!G WEG, WG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG, .
EGBGB UrhG ‘ScheckG,; ErbbauVO BRAGO ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG,
StPO Z8EG, lntRechtshllfeG EntschStrafverfMaBn Flnanzaan
FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVollzugG StVZO BImSchG WahlprufG
: BVerfGG, EGStPO, BDSG, StAG VwGO AsylVfG BRRG BeamtVG, GenTG
UVPG ' o

Die Beklagte eine Werbe— und Medlaagentur 1st Inhaberm der Domalns ,,www‘
,,wwwn auf denen Gesetzessammlungen ﬁll’ Rechtsrecherchen kostenlos zur

_ Verﬁlgung gestellt werden

Dle Klagenn ist der Ansmht dlese Gesetzessammlung sei van der Beklagten (zumindest mf‘

- wesentlichen Teilen) iibernommen worden, wie sich- daraus ergebe, dass in insgesamt 65

Rechtsnormen auch in den kldgerischen Gesetzessammlung vorhandene Fehler identisch enthalten

- seien (vgl. Anlage K4). Ihr stehe daher ein Unterlassungsanspruch aus §§ 87a ff., 97 Abs.1 UthG

sow1e aus § 1 UWG zu.

Dle Gesetzessammltung seieine: Sammlung emzeinerf’aragraphen die systematisch angeordnet und
einzeln mittels elektronischer Mlttel abgefragt werden kénnten, mithin eine Datenbank. Die
Kldgerin habe die Sammlung nach Rechtsgebleten strukturiert und beschiftige fiir die mhalthche

Betreuung sowie standlge Aktualisierung der Texte eine Redaktion. Die in die Sammlung
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aufgenommenen Normen wiirden durch Einarbeitung neuer Rechtsstinde (Konsolldlerung) stets auf
dem aktuellen Stand gehalten. Die Erstellung der Gesetzessammlung sel fur die Klagerm mit einem
hohen Zeit- und Kostenaufwand (rund 400. 000 DM) verbunden gewesen Die Leistung der
Klagerin hege in der systematlschen Anordnung der emzelnen Normen und darin, dass die
jeweiligen Gesetzesanderungen aufbereltet und. in den oegebenen Datenbestand eingearbeitet
Wurden Deswegen handle es sich auch mcht um amthche Werke 1m Smne des § 5 UrhG.

. Da dle Beklagte die klagerische Gesetzessammlung, welche hinreichende wettbewerbhche Elgenart
aufwelse praktlsch ohne cigene Lelstung ubernommen habe, sich v1elmehr die wegen des
Erfordermsses standlger Aktuahslerungen mit einem erhebhchen Kostenfaktor verbundene Arbeit

~der Klagenn zunutze mache, handle die Beklagte auch wettbewerbSW1dr1g unter dem Gesmhtspunkt

der unm1ttelbaren Lelstungsubernahme
Die Kligerin bea’xyltragt»:

1. Die Beklagte verpflichtet sich zu unterlassen, sowoh! auf ihrér. Homepage

|

§

. |
.,,www.‘ als auch unter der domain wwws~ unter dem i
{
I

Stichwort - Zugriff auf ein fink mit einer Gesetzessammlung mit

folgenden, von der - ~ bearbelteten Gesetzestexten |
’ . ]

anzubieten:

‘a) ZPO, HGB, SIGB, AKIG, EGGVG, BGB, AusiG, GG, WiStG, StVO, StVG, ZDG,

- WaffG, JGG, DRIG, OWIiG, WEG, VWG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG,
EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG, PAVG, RPAG, FGG,
StPO, ZSEG,  IntRechtshifeG, EntschStrafverfMaRn,  FinanzanpG,
’FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVbllZugG‘StVZO BImSchG, Wahl‘prUfG.
vBVerfGG EGStPO, BDSG StAG, VWGO, Asy}VfG BRRG, BeamtVG GenTG,
UVPG ’

b} die in vorstehender Ziffer 1 genannten Gesetzestexte zu nutzen, in jedwedef

" Form zu verbreiten, zu vervieiféltigen oder zu verdffentlichen. -

2. Der Beklagten wird angedfoht daB ‘fir jeden Fall der Zuwiderhandlung ein .
Ordnungsgeld bis zur Hohe von DM 500.000,00 oder eine Ordnungshaﬁ bxs zu B

Monaten festgesetzt wird.
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Die Beklagte beéntragt .
Klageabweisung

Sie tragt vor, sie habe die klagensche Gesetzessannnlung nicht von der Klagerm ubernommen 2
sondern von einer Firma -mlt Sitz in - ﬁll’ eine Gegenleistung im Wert von
rund € 100.000,- ‘zur Verﬁlgung gestellt .bekommen. 'Ein Ausgangsdatenbestand sel zwar
moglicherweise von der Klagerin ubernommen worden, nicht 1ndes von. der Beklagten _
moglicherweise auch nicht von der -Die Beklagte habe mcht damlt gerechnet dass
Gesetze aus Sammlungen anderer ‘Anbieter ubernommen worden séin kénnten, ihr konne daher
~allenfalls grobe Fahrlass1gke1t zur Last gelegt werden. Die weltere Datenpﬂege seit Januar 2000 sei |

Jedenfalls jeweils anhand des Bundesgesetzblattes vorgenommen Worden

im Ubrigeh genieﬁé die kléigerische Gesetzessamﬁiurig keiﬁen'urhebrechtliéhen Schutz. "Es fehle an
- der nach § 87a UrhG erforderhchen Wesenthchkelt der Investltlon das Informatlonsmteresse der
| Allgememhelt uberwwge Auch handle es smh um eme Sammlung amthcher Werke dle vom
' Gesetzgeber allen unentgelthch zur Verﬁlgung gestellt wurden (§ 5 UrhG) Wenn der Staat seine
. Gesetze nur zogerhch und in fiir den Burger unverstandhcher Weise Veroffenthche ‘unterstiitze er
die marktbeherrschende Stellung der Klégerin und anderer Verlage; Wurde der. geltend gemachte
Unterlassungsanspruch Platz greifen, wiirde diese Stellung noch weiter bestarkt was mit Ziffer 47

der R1cht11n1e 96/9 nicht verelnbar sei. Aus § 1273. UrhG Ziffer 56 dieser Richtlinie und Art 3 GG

ergebe 51ch des weiteren, dass die Ubemahme einer Datenbank dureh eme m Rumamen ansasmge :

Fu'ma nicht durch ein deutsches Gericht untersagt werden kénne.

Da die Pﬂege der klagenschen Gesetzessammlungen mcht m1t dem erforderhchen MaB an Lelstung

Verbunden sei, kénne der Unterlassungsanspruch auch mcht auf §1 UWG gestutzt Werden

- Zut Erganzung des“T'étbestahdes erd auif den Tahalt der voi den ?éi‘téi’en _eingefeichten‘ Schriftsitze
nebst . Anlagen, das Protokoll zur miindlichen Verhandlung 'Vorriv_ ‘ 18._6.2002 und die

Entscheidungsgriinde Bezug genommen.
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Der zulédssige und bel verstandlger Wurdlgung nicht auf Abgabe einer Wlllenserklarung sondern auf /

Unterlassung gerichtete Klageantrag (vgl. dessen Zlffer 2) erweist sich als vollumfanghch

begrundet

Die. deutsche Klagenn grelft elnen 1m Inland begangenen UrheberrechtsverstoB an. Angegrlffen
‘wird ausweislich des Antrags das Anbleten das Nutzen das Verbrelten das Verv1elfalt1gen und das
B 'Veroffenthchen elner klagenschen -Gesetzessammlung. Diese Handlungen finden ‘(auch) in
| “statt da die unter den Domains ,, Qe und o A Wledergegebene und
‘hier angegriffene Gesetzessammlung auch 1n“ abrufbar ist. Der Umstand, dass der in
— geschaftsansa551ge und unter selner Flrma verklagte Kaufmann (§ 17 Abs 2 HGB)
_ Staatsangehonger 1st fiihrt ebenfalls nicht -zur Unanwendbarkelt des deutschen
Urhebergesetzes (vel. auch Schncker/Katzenberger Urheberrecht, 2. Auﬂ Rdn. 120 ff vor §§
120forhG) o o ' S ' '

Da der von der Beklagten genutzten Gesetzessammlung als Datenbank im Sinne des § 87a Abs.1
’ Satz . UrhG Schutz zuzuerkennen ist, kann die Kldgerin. dcn geltcnd gemachten ,
Unterlassungsanspruch auf §§ 97, 87a ff UrhG stﬁtzen | Ob ‘dane'benb ein Urheberrechtsschutz gém .§
4 UrhG (Sammelwerk) oder erganzender wettbewerblicher Lelstungsschutz (§1 UWG) angesmhts
des Umfangs der durch die Klagenn seit v1elen Jahren aufbereiteten Gesetze (vgl. BGH WRP
1999 831 und BGH NJ WE-WettbR 1999, 249; zu der vor Emﬁlhrung der § 87a f UthG geltenden
Rechtslage: OLG Miinchen WRP 1996, 1221) in Betracht kommt, bedarf keiner weiteren

Erérterung.
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1. Eme von einem deutschen Verlag zunichst als Buchwerk und weiter in d1g1tahs1erter Form '
(als CD- ROM und Onhne—Versmn) herausgegebene Sammlung von Gesetzestexten stellt
eine ,,Datenbank“ im Sinne des § 87a Abs.1 Satz 1 UrhG dar Dle Kammer schheBt sich
insoweit der Entscheidung des Bezuksgenchts Den Haag vom 20. 3 1998 an (Az 98/ 147;
abgedruckt in MMR 1998, 299 zustimmend auch Gastner MMR 1998, 301), die cinen '
vergleichbaren Fall betreffend ergangen ist- zu der am 11.3.1996 erlassenen Rlchthme |
96/9/EG des Europalschen Parlamentes und des Rates iiber den rechthchen Schutz von -

- Datenbanken (Abl. EG Nr. L .77, S.20 — Datenbanknchthnle) Dlese Richtlinie hegt der —
:»dementsprechend auch richtlinienkonform auszulegenden — Regelung der § 87a f UrhG

zugrunde

Die Beklaote stellt mcht in Abrede dass es smh bei der von der Klagenn herausgegebenen_
_ Gesetzessammlung um . eine nach Rechtsgebleten strukturierte ‘Zusammenstellung von
‘Gesetzestexten handelt in die jeweils neu verabscmedete Anderungen und /oder
Erganzungen elngearbeltet werden. Die einzelnen Gesetze die elnzelnen Normen kénnen
‘ jeweils elnzcln abgefragt werden, wobei es unerheblich ist, in welcher Form dies geschle_ht.
§ 87a UrhG efwéih’nt ausdfﬁcklich die ZugﬁngliChkeit ,,lauf andere (als elektronische)
- Weise®; auch nach der Datenbankrichtlinie soll der Schutz nicht nur auf elektronische
Datenbanken erstreckt ‘werden. Die Gesetzessammlung der KIagenn (glelch ob in Buchform

oder in d1g1ta1151erter Form) kann daher als Datensammlung angesehen werden.

Die Béklagte wendet sich gegen' den von der Kiégerin b’ehauﬁt'eten wesentlichen

Investltlonsaufwand dem Pendant der i im Rahmen der §§ 87a ff UrhG nicht erforderlichen

Schopfungshéhe. Die Neuerstellung der stnttlgen Texte sei langst nicht so teuer wie
~ vorgetragen und es sei nur eine langst veraltete Version tibernommen worden. Die Beklagte
~-wendet sich damit gegen den behaupteten finanziellen Aufwand (DM 400 000, ) Die
- Beklagte stellt indes nicht in Abrede dass die Klagerm zur Erstellung der

- Gesetzessammlung--eine - ‘Redaktion unterhilt und uber viele Jahre hinweg durch

: Zusar_nmentragen und Einarbeiten der jeweiligen Gesetzesdnderungen erst den Stand der
Gesetzessammlung erarbeitet hat. Auch wenn man — wie die Beklaggt ausfiihrt — von der [i

Ubernahme einer veralteten Version ausgehen wollte, war nach dem insoweit nicht
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'substantiicrt beétrittencn Vortrag. der,Kiﬁgerin :auch zu dessen Efstellurig eine‘ sich tber
'mehrere»’ Jahre erstreckende Tétigkeit eerrderlich-. Auch dies stellt nach Ansicht- der
‘Kammer eine nach Artund Umfang erhebliche Investition dar. Irlsbésonderé ist nicﬁ_t eine
zumindest a'uéh‘ erhebliche ﬁﬁanzielle "Investition éfforderlich um den Schutz als
Datenbankersteller fur swh reklamieren zu kénnen. Als Abgrenzungskrlterlum zwischen
wesentlicher und unwesentlicher Investltlon ist bewusst ein - unbestlmmter Rechtsbegrlff
' gewahlt Worden ‘um den unterschiedlichen Datenbanken die nach Art. der
Zusammenstellung und- der emzelnen Inhalte ganzhch verschleden sein konnen gerecht
""werden zu kbnnen (vgl BR-Drucks. 966/96, S. 47) Erwagungsgrund 40 der |
’Datenbanknchthme der zur Auslegung heranzuziehen ist, spricht ausdruckhch davon dass
neben der Bereltstellung finanzieller Mittel auch der Einsatz von' Zeit, Arbeit und Energie-
als wesentliche Investltlon angesehen werden kann Dem Schutzgegenstand des
Datenbankschutzes entsprechend sind dem Grunde nach samthche ertschafthche
‘Aufwendungen als wesentlich zu berucks1cht1gen die fiir den Aufbau die Darstellung oder
- die auswahlende und aktualisierende Uberprufung der Datenbank aber auch fiir die
Beschaffung des Datenbankmhalts erforderhch smd (vgl Schncker/V ogel, Urheberrecht 2

Aufl, Rdn. 15 ff. zu § 87a UrhG). Dass von der Klagenn hierzu ein nicht unerhebhcher
‘Aufwand betrieben wurde, erglbt sich nlcht nur aus der - wie dargelegt - unstreltlgen Dauer
| der Bearbeltung zur Erstellung der dann ubernommenen Datenbank, sondern lasst sich auch ‘
, dem Ergebnis der klagenschen Arbeiten entnehmen. Es ‘liegt auf der Hand, dass die
(zunachst fiir das Pnntmedlum) aufgenommenen und konsolidierten Rechtstexte gesondert

“nach bestimmten (systematlschen) Kriterien gesichtet und sortiert werden miissen, und dass :
darmm kontinuierlich dem Stand der Gesetzgebung folgend die einmal erstellte systematlsche

Sammlung und Anordnung als solche gepﬂegt und auf dem aktuellen Stand gehalten Werden

. muss So ist auch offenkundlg, dass der hierfiir erforderhche zeitliche, aber auch der aus

dem damit verbundenen Personalaufwand resultlerende finanzielle Aufwand keine

unwesentliche Investltlon darstellt.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fhr Rechtsinformatik und‘lnfofmationsrecht - http://www.ju_‘rpc.de

2. Die von der Klagerin erstellte Gesetzessammlung ist als solche kein amthches Werk, dessen
Veroffenthchung oder Nutzung gemiB § 5 UrhG frel wire, sondern das Ergebms der
eigenen Lelstung der Klsgerin. Dle von der Klagenn zusammengeﬁlhrten Rechtstexte smd
konsolidierte Fassungen der bundesrechthchen Vorschriften, die durch die Klagerln unter
Heran21ehung der Inhalte der Bundesgesetzblatter erstellt und gepflegt Werden Dasich § 5
UrhG ‘nach seinem Wortlaut aber nur auf, amthche Dokumente bez1eht kommt eine

,unmﬁtelbare Anwendung nlcht m Betracht

~ Eine analo ge Anwendung des § 5 UrhG 1st abzulehcncn Die Kammer folgt msoweit der selt' _
ilangem herrschenden Memung (vgl. Schncker/Katzenberger Urheberrecht 2. Aufl.; Rdn.
18 zu § 5 UrhG mit Welteren Nachwelsen) Einer analogen Anwendung des § 5 UrhG steht
schon entgegen, dass § 87¢ UrhgG, der Art. 9 der Datenbank- Rlchthnle umsetzt, fiir das -
Datenbanldlerstellerrecht abschheBende Schranken norrmert so dass eine Ausdehnung
, derselben iiber die Rlchthmenvorgaben hlnaus durch eine (vom Rlchthmengesetzgeber nicht
vorcesehene) entsprechende Anwendung von § 5 UrhG auf amtliche Datenbanken wegen
‘der da;rmt verbundénen dlsharmom51erenden Wirkung unzulas51g 1st- (so OLG Dresden AfP -
'2001 442 offen gelassen in BGH MMR 1999 470, 473). Gegenstand des in Art. 7 der
Datenbanknchthme vorgesehenen und in den . §§ 87a ff UrhG umgesetzten
Lelstungsschutzrechtes sui genens 1st es gerade dass ein -Schutz auch unterhalb der
Schwelle urheberrechtsfahlger Lelstung gewahrt wird. Datenbanken zeichnen sich dadurch
_aus, dass sie verschledene Inhalte (Elemente) In einer systematlschen Form anordnen; den
einzelnen Daten muss dabei urheberrechtsfihiger Inhalt mcht zukommen Wenn demnach .
der Zlelsetzung der Rlchthme folgend Schutz vor Entnahme und Welterverwendung auch
fir Datenbanken gewihrt wird, bei denen weder dlC Zusammenstellung noch die einzelnen
Daten die fiir eine Urheberrechtsfihigkeit erforderhche Schopﬁmgshohe aufwelsen miissen,
,,,,chnnguurgme mex_—deLAuﬁMandlmjrsieﬂmgjer Daienbank hmrelchend grof3 ist, so
 kann dles nicht durch den Binwand der Beklagten es handle SICh 1m Einzelnen nur um nicht

urheberrechtsschutzféhige Textteile (Daten), nicht unterminiert werden.
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| Glelches erglbt sich auch aus Folgendem DIC Ausnahmevorschnft ~ und daher nur
elnceschrankt ana1001efah1ge Regelung - des- § 5 UrhG beruht nach . der amtlichen

' Begriindung darauf, dass das offenthche Interesse die m00hchst weite Verbreltung der
genannten amtlichen Werke erfordere und dass die kraft ihres Amtes zur Schaffung solcher
Werke berufenen Verfasser entweder uberhaupt keln Interesse an der Verwertung 1hrer 3
Lelstungen hétten oder ihre Interessen hinter denen der Alloememhelt zurucktreten mussten
(vgl Begr zu § 5 des Reglerungsentwurfs BT-Drucks. IV/270 S. 39). Vorausgesetzt wird
also ein amtliches Interesse daran, dass angeswhts der Art und Bedeutung der Infonna‘aon
-der Nachdiuck oder.eine sonstige Verwertung des Werkes, die die Informatlon Verm1ttelt
Jedermann fre1gegeben wird (BGH GRUR 1984, 117, 119; OLG Ksln ZUM RD 1998, 110; :
Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht 3. Aufl., s. 170 Katzenberger GRUR 1972, 686, 690 ).

" Ein solches amthches Interesse an der Veréffentlichung von — wie es dle Kldgerin nennt -

,,,konsohdwrcen“ Gesetzesfassungen lisst s1ch weder durch emen H1nwe1s auf die staathche

Fursorgepﬂ1cht noch durch den’ E1nwand begrunden eine Monopolstellung von Verlagen
~ ‘werde geférdert. Zum einen steht es Jedermann fret, anhand der amthchen Gesetze und
Verordnungen e1 gene konsolidierte F assungen Zu erstellen SO h1erﬁ1r ein Bediirfnis besteht ,
Zum anderen kann eine Pﬂ1cht des Staates auch bei nur germgfuglgen Anderungen jeweils
eine ,konsolidierte® Fassung (also Jewells alle Normen des emschlaglgen Gesetzes) zZu
: veroffenthchen ‘nicht begrundet werden Es ist vielmehr eine Vltales Interesse des
Gesetzgebers und dient letztlich auch der Klarhelt und der Rechtssmherhelt dass- der
Gesetzgeber jCWCllS nur die Regelungen veroffenthcht die eine tatsichliche Anderung
. bemhalten Nur diese Regelungen entsprechen -auch der tatsdchlich getroffenen

gesetzgebemschen Entscheidung.

Un'abﬁéingig davon, ob — wie nicht (s.0.) — dcri.Staat verpflichtet ist, ,konsolidierte |
Gesetzesfassungen gleichsam als amtliche Dokumente zﬁr Verﬁiguﬁg Zu stellén kann aus
einer N1chtumsetzung dieser (vermemthchen) Pflicht mcht geschlossen werden, d1e'
--Beklagte kénme: d1em—deﬁ‘3rsteHung emer soichen{}esetzessammlung hegende Leistung der
' Klédgerin unentgeltlich ubemehmen oder die Ubernahme durch Dritte miisse geduldet
o werden. Die von der Beklagten elngeforderte staatliche Pflicht greift nicht in das Verhiltnis

- der Parteien untereinander ein. Die Beklagte mag gegeniiber dem Gesetzgeber die
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behaupteten'V¢rséumnisse geltéhd machen, ein Recht zuf (‘j:ffentlichen‘Wiédergabe- fremder
Leisfungen vermag sie damit nicht zu begr:iinden; Die Gesetzcssarnmlungen der ‘Kléigeriﬂn

kdénnen nicht dadﬁrch zZu amtlicheﬁ oder diesen gieichgestellten Dokumenten werden, dass

der Gesetzgeber sie (folgt man der Ansicht der Béklagten) hiitte herausgeben miissen’ Er hat'
sie eben weder in- dieser. Form verab’schiedet' noch in _dieser Form - verdffentlicht.
vBearbe1tungen und Sammlungen amtlicher Werke, dle von n1chtamthcher Seite Veranlasst

werden fallen nlcht unter § 5 UrhG (Fromm/Nordemann Urheberrecht 9 Aufl., Rdn. 72

§ 5 UrhG). ' ' ' '

. Der H1nwe1s der Beklagten die Unanwendbarkelt der §§ 87a. ff 127a UrhG ergebe s1ch aus

§ 127a UthG und (oder n Verbmdung mlt) Art. 3 GG entbehrt einer rechtlichen Grundlage.

Fehl geht Zunéchsf der Hinweis der Beklagten auf § 127a UrhG. Schon nach dem Wortlaut -
dieser Vorschrift erschlieBt sich,. dass die in Deutschland geschaftsansass1ge Kligerin
(uristische Person mit Sitz im Geltungsberelch des UrhG) den nach § 87b UrhG gewihrten
' Schutz genieft. Es geht in § 127a UrhG mcht - dlesem Irrtum scheint die Beklagte

- ungeachtet des klaren Worﬂauts zZu erhegen — um den Schutz des Verletzers, sondern um

den des Verletzten. Verletzt 1st die Kligerin, nicht eine wo auch immer ansass1ge andere

Firma.

‘Der gleiche Irrtum scheint auch der Annahme zugrunde zu liegen, aus Ziffer 56 der -
Erwagungsgrunde der Datenbanknchthme kénne eine Legltlmlerung der - angegriffenen

Datenbanknutzung hergeleltet Werden insofern, als Thema von Ziffer 56 der Schutz von |
Datenbankherstellern mit Sitz in sog. Drittlindern ist. Hersteller der von der Beklagten
genutzten Datenbank ist (mag auch nur ein Ausgangsdatenbestand ubernommen worden

sein), die im Inland anséssige Kligerin. Der Hmwels auf Ziffer 47 der Erwagungsgrﬁnde

. wonach n1cht der M1ssbrauch einer beherrschenden Stellung gefbrdert werden soll, geht in

; ,,doppﬁlter,Hmsmhtiehl _Zum einen. unieﬂLengle,Klagenn schon jetzt einer Konkurrenz

mindestens der von der Beklagten angefiihrten e zum anderen steht es jedermann frei,
entsprechende konsolidierte Gesetzessammlungen zu verfassen, wenn und solange er sich

die Miihe macht, diese eigenstindig aus den amtlichen (und insoweit freien, § 5 UrhG)
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Dokumenten zu erstellen. Dass wesenthche Teile der klagenschen Lelstung an der
Erstellung ihrer Datenbank von der Beklagten schadlos libernommen werden kénnen, will
die Datenbanknchthme respektlve dle darauf zurtickgehenden nationalen Regeln gerade

verhindern.

Fehl geht auch der Hinweis auf Art.3 GG. Es mag zutreffen wie die Beklagte ausﬁlhrt dass

inm ein Datenbankschutz nicht besteht Hlerauf kommt es indes nicht an. Denn die

| Tatsache, dass ein Handeln auBerhalb des Geltungsberelchs des Grundgesetzes erlaubt ist,

kann nicht zu der Annahme fuhren dieses Handeln miisse auch im Inland zulidssig sein

. (keine Gle1chbehandlung im Unrecht). Eine solche Annahme wurde zu der geradezu

absurden Konsequenz flihren, dass deutsches Urheberrecht durch den Import von Plaglaten

aus Urheberrechtsschiitz vernachlas51genden Landem auscrehebelt werden kénnte, Das

Gegentell ist zutreffend: Jeder, der in _‘ handelnd Urheberrechte eines in

“ansasmgen Datenbankherstellers verletzt ist gleichermaBen zur Unterlassung
-verpﬂ1chtet Att. 3 GG wird 1nsofern Vorbﬂdhch beachtet ' ‘

4..Die " fiir den gelte’nd ‘ge'mabhten UnterlassungsanSpruch we1ter éfforderhche '

W1ederholungsgefahr 1st bereits aufgrund der Vorangegangenen Verletzungshandlung Zu
vermuten, zumal die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklarung, zu deren Abgabe‘

" die Beklagte mit Abmahnschre1ben vom 9. 10.2001 aufgefordert-wurde und dle - standlger. :

| hochstnchterhcher Rechtsprechung folgend — allein geeignet gewesen wire, der Klagerm‘_

die s1chere Gewihr dafiir zu geben, dass sich dle Beklagte kiinftig rechtstreu verhalten

werde, nicht abgegeben hat.’ Dementsprechend war die Beklagte antragsgemaB zur

Unterlassung zu verurteilen.
IL.

16 _Be klagtejl&‘c.gls unterlegene Partei_die. _quimﬁ@s_ Verfahrens zZu tragen § 91 ZPO Die
Entschelduno iiber die vorldufige Vollstreckbarkeit erglbt sich aus § 709 ZPO.

Der auch zur Bestimmung der Hohe der Sicherheitsleistung zugrundegelegte Streitwert war gem. §
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' 3ZPO nach dem Wert des kldgerischen Interesses an Unterlassung, Auskunft uﬁd F estsfellung zu
bemessen »ﬁnd entspﬁcht - >unter Berticksichtigung der sich aus der Véfordnung (EG) Nr. 1103/97
des Rates vom 17.6.1997 (ABL. EG Nr. L 162, S. 1) ergebenden Rundungsregeln — dem von der
Klagerm angegebenen Betrag, der der Kammer ancres1chts der behaupteten Schwere der .
Rechtsverletzung (wmschafthches Interesse der Klagennnen Verbreltungsgrad der Verletzung) als-? o

zwar niedrig, gle1chwohl als noch 1m Rahmen des’ Nachvollzwhbaren hegend erscheint.

Einer gesondexten V'erbescheidllmg des Antrags zu § 108 ZPO bedurfte es nach der Neufassung der
" Vorschrift nicht. SoWeit Abs. 1 S. 2 der Norm das Erfordernis emer selbstschuldnenschen
- Burgschaft mcht ausdriicklich erwédhnt, erg1bt sich dies aus § 349 S 1 HGB. | |

/7‘

o

e P St
J— .

Rabl L%ﬁr

Vorsitzender Richter , - Richter ,
“am Landgericht - - -am Landgericht

am Landperitht
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Landgericht Miinchen I
Lenbachplatz 7, 80316 Miinchen g

| . * verkiindet am 8.8.2002 -
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ENDURTEIL |

- Der Beklagten wird es bei Me1dung eines Ordnungsgeldes von 5,- € bis zu 250.000,- €
fiir jeden Fall der Zumderhandlung, an dessen Stelle im Falle der Une1nbr1ngl1chke1t
eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tntt oder Ordnungshaﬁ bis zu 6 Monaten

verboten,

a) auf ihrer Homepage ,,—“ als auch unter ‘der  domain
SWWW. —de unter dem Stlchwort ,,-“ Zugnff auf einen link mit
einer Gesetzessammlung mit folgenden von der —

| ‘bearbeltete_n Gesetzestexten anzubieten:

fZPO HGB, StGB, AktG, EGGVG BGB AusIG, GG WiStG, StVO StVG ZDG,;

';’WaffG JGG, DRIG, OWIG WEG, VVG, ZVG RBerG AO, UWG WG,

'EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG, -

o StPO ZSEG, IntRechtshilfeG, EntschStrafverfMaBn . FinanzanpG,
FamRAndG FamNamRG, AbhorG StVonugG StVZO BImSchG, WahlpriifG,

: BVerfGG EGStPO BDSG, StAG, VwGO, AsyinG BRRG BeamtVG, GenTG, s
UVPG

b) die vorstehend genannten Gesetzestexte zu nutzen, zu verbrelten zZu VCWleTféItlgen

oder zu Veroffenthchen

7

Die Beklagte trigt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von € 30.000,—vvorléiuﬁg vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf € 25.564,59 festgesetzt.
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TATBESTAND

Die Klidgerin, ein ]unstlscher Verlag, nimmt dle Beklagte wegen einer von dleser im Internet

Verbrelteten Gesetzessammlung auf Unterlassung in Anspruch

4

Die Kligerin gibt - seit 1949 unter dem Titel _“ eine umfassende'

Sammlung von Rechtsnormen heraus, die sie selt Mitte der 90-er J ahre auch i n. digitalisierter Form

" (CD-ROM, Ontine= Datenbaﬁk) enfgeithch anbletet Blese Sammlung enthalt ‘unter anderem

folgende Gesetze

ZPO HGB StGB AKtG, EGGVG BGB AusiG, GG W:StG StVO, StVG, ZDG, L
_.WaffG JGG, DRIG, OW!G WEG, WG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG, .
EGBGB UrhG ‘ScheckG,; ErbbauVO BRAGO ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG,
StPO Z8EG, lntRechtshllfeG EntschStrafverfMaBn Flnanzaan
FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVollzugG StVZO BImSchG WahlprufG
: BVerfGG, EGStPO, BDSG, StAG VwGO AsylVfG BRRG BeamtVG, GenTG
UVPG ' o

Die Beklagte eine Werbe— und Medlaagentur 1st Inhaberm der Domalns ,,www‘
,,wwwn auf denen Gesetzessammlungen ﬁll’ Rechtsrecherchen kostenlos zur

_ Verﬁlgung gestellt werden

Dle Klagenn ist der Ansmht dlese Gesetzessammlung sei van der Beklagten (zumindest mf‘

- wesentlichen Teilen) iibernommen worden, wie sich- daraus ergebe, dass in insgesamt 65

Rechtsnormen auch in den kldgerischen Gesetzessammlung vorhandene Fehler identisch enthalten

- seien (vgl. Anlage K4). Ihr stehe daher ein Unterlassungsanspruch aus §§ 87a ff., 97 Abs.1 UthG

sow1e aus § 1 UWG zu.

Dle Gesetzessammltung seieine: Sammlung emzeinerf’aragraphen die systematisch angeordnet und
einzeln mittels elektronischer Mlttel abgefragt werden kénnten, mithin eine Datenbank. Die
Kldgerin habe die Sammlung nach Rechtsgebleten strukturiert und beschiftige fiir die mhalthche

Betreuung sowie standlge Aktualisierung der Texte eine Redaktion. Die in die Sammlung
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aufgenommenen Normen wiirden durch Einarbeitung neuer Rechtsstinde (Konsolldlerung) stets auf
dem aktuellen Stand gehalten. Die Erstellung der Gesetzessammlung sel fur die Klagerm mit einem
hohen Zeit- und Kostenaufwand (rund 400. 000 DM) verbunden gewesen Die Leistung der
Klagerin hege in der systematlschen Anordnung der emzelnen Normen und darin, dass die
jeweiligen Gesetzesanderungen aufbereltet und. in den oegebenen Datenbestand eingearbeitet
Wurden Deswegen handle es sich auch mcht um amthche Werke 1m Smne des § 5 UrhG.

. Da dle Beklagte die klagerische Gesetzessammlung, welche hinreichende wettbewerbhche Elgenart
aufwelse praktlsch ohne cigene Lelstung ubernommen habe, sich v1elmehr die wegen des
Erfordermsses standlger Aktuahslerungen mit einem erhebhchen Kostenfaktor verbundene Arbeit

~der Klagenn zunutze mache, handle die Beklagte auch wettbewerbSW1dr1g unter dem Gesmhtspunkt

der unm1ttelbaren Lelstungsubernahme
Die Kligerin bea’xyltragt»:

1. Die Beklagte verpflichtet sich zu unterlassen, sowoh! auf ihrér. Homepage

|

§

. |
.,,www.‘ als auch unter der domain wwws~ unter dem i
{
I

Stichwort - Zugriff auf ein fink mit einer Gesetzessammlung mit

folgenden, von der - ~ bearbelteten Gesetzestexten |
’ . ]

anzubieten:

‘a) ZPO, HGB, SIGB, AKIG, EGGVG, BGB, AusiG, GG, WiStG, StVO, StVG, ZDG,

- WaffG, JGG, DRIG, OWIiG, WEG, VWG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG,
EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG, PAVG, RPAG, FGG,
StPO, ZSEG,  IntRechtshifeG, EntschStrafverfMaRn,  FinanzanpG,
’FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVbllZugG‘StVZO BImSchG, Wahl‘prUfG.
vBVerfGG EGStPO, BDSG StAG, VWGO, Asy}VfG BRRG, BeamtVG GenTG,
UVPG ’

b} die in vorstehender Ziffer 1 genannten Gesetzestexte zu nutzen, in jedwedef

" Form zu verbreiten, zu vervieiféltigen oder zu verdffentlichen. -

2. Der Beklagten wird angedfoht daB ‘fir jeden Fall der Zuwiderhandlung ein .
Ordnungsgeld bis zur Hohe von DM 500.000,00 oder eine Ordnungshaﬁ bxs zu B

Monaten festgesetzt wird.
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Die Beklagte beéntragt .
Klageabweisung

Sie tragt vor, sie habe die klagensche Gesetzessannnlung nicht von der Klagerm ubernommen 2
sondern von einer Firma -mlt Sitz in - ﬁll’ eine Gegenleistung im Wert von
rund € 100.000,- ‘zur Verﬁlgung gestellt .bekommen. 'Ein Ausgangsdatenbestand sel zwar
moglicherweise von der Klagerin ubernommen worden, nicht 1ndes von. der Beklagten _
moglicherweise auch nicht von der -Die Beklagte habe mcht damlt gerechnet dass
Gesetze aus Sammlungen anderer ‘Anbieter ubernommen worden séin kénnten, ihr konne daher
~allenfalls grobe Fahrlass1gke1t zur Last gelegt werden. Die weltere Datenpﬂege seit Januar 2000 sei |

Jedenfalls jeweils anhand des Bundesgesetzblattes vorgenommen Worden

im Ubrigeh genieﬁé die kléigerische Gesetzessamﬁiurig keiﬁen'urhebrechtliéhen Schutz. "Es fehle an
- der nach § 87a UrhG erforderhchen Wesenthchkelt der Investltlon das Informatlonsmteresse der
| Allgememhelt uberwwge Auch handle es smh um eme Sammlung amthcher Werke dle vom
' Gesetzgeber allen unentgelthch zur Verﬁlgung gestellt wurden (§ 5 UrhG) Wenn der Staat seine
. Gesetze nur zogerhch und in fiir den Burger unverstandhcher Weise Veroffenthche ‘unterstiitze er
die marktbeherrschende Stellung der Klégerin und anderer Verlage; Wurde der. geltend gemachte
Unterlassungsanspruch Platz greifen, wiirde diese Stellung noch weiter bestarkt was mit Ziffer 47

der R1cht11n1e 96/9 nicht verelnbar sei. Aus § 1273. UrhG Ziffer 56 dieser Richtlinie und Art 3 GG

ergebe 51ch des weiteren, dass die Ubemahme einer Datenbank dureh eme m Rumamen ansasmge :

Fu'ma nicht durch ein deutsches Gericht untersagt werden kénne.

Da die Pﬂege der klagenschen Gesetzessammlungen mcht m1t dem erforderhchen MaB an Lelstung

Verbunden sei, kénne der Unterlassungsanspruch auch mcht auf §1 UWG gestutzt Werden

- Zut Erganzung des“T'étbestahdes erd auif den Tahalt der voi den ?éi‘téi’en _eingefeichten‘ Schriftsitze
nebst . Anlagen, das Protokoll zur miindlichen Verhandlung 'Vorriv_ ‘ 18._6.2002 und die

Entscheidungsgriinde Bezug genommen.
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Der zulédssige und bel verstandlger Wurdlgung nicht auf Abgabe einer Wlllenserklarung sondern auf /

Unterlassung gerichtete Klageantrag (vgl. dessen Zlffer 2) erweist sich als vollumfanghch

begrundet

Die. deutsche Klagenn grelft elnen 1m Inland begangenen UrheberrechtsverstoB an. Angegrlffen
‘wird ausweislich des Antrags das Anbleten das Nutzen das Verbrelten das Verv1elfalt1gen und das
B 'Veroffenthchen elner klagenschen -Gesetzessammlung. Diese Handlungen finden ‘(auch) in
| “statt da die unter den Domains ,, Qe und o A Wledergegebene und
‘hier angegriffene Gesetzessammlung auch 1n“ abrufbar ist. Der Umstand, dass der in
— geschaftsansa551ge und unter selner Flrma verklagte Kaufmann (§ 17 Abs 2 HGB)
_ Staatsangehonger 1st fiihrt ebenfalls nicht -zur Unanwendbarkelt des deutschen
Urhebergesetzes (vel. auch Schncker/Katzenberger Urheberrecht, 2. Auﬂ Rdn. 120 ff vor §§
120forhG) o o ' S ' '

Da der von der Beklagten genutzten Gesetzessammlung als Datenbank im Sinne des § 87a Abs.1
’ Satz . UrhG Schutz zuzuerkennen ist, kann die Kldgerin. dcn geltcnd gemachten ,
Unterlassungsanspruch auf §§ 97, 87a ff UrhG stﬁtzen | Ob ‘dane'benb ein Urheberrechtsschutz gém .§
4 UrhG (Sammelwerk) oder erganzender wettbewerblicher Lelstungsschutz (§1 UWG) angesmhts
des Umfangs der durch die Klagenn seit v1elen Jahren aufbereiteten Gesetze (vgl. BGH WRP
1999 831 und BGH NJ WE-WettbR 1999, 249; zu der vor Emﬁlhrung der § 87a f UthG geltenden
Rechtslage: OLG Miinchen WRP 1996, 1221) in Betracht kommt, bedarf keiner weiteren

Erérterung.
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1. Eme von einem deutschen Verlag zunichst als Buchwerk und weiter in d1g1tahs1erter Form '
(als CD- ROM und Onhne—Versmn) herausgegebene Sammlung von Gesetzestexten stellt
eine ,,Datenbank“ im Sinne des § 87a Abs.1 Satz 1 UrhG dar Dle Kammer schheBt sich
insoweit der Entscheidung des Bezuksgenchts Den Haag vom 20. 3 1998 an (Az 98/ 147;
abgedruckt in MMR 1998, 299 zustimmend auch Gastner MMR 1998, 301), die cinen '
vergleichbaren Fall betreffend ergangen ist- zu der am 11.3.1996 erlassenen Rlchthme |
96/9/EG des Europalschen Parlamentes und des Rates iiber den rechthchen Schutz von -

- Datenbanken (Abl. EG Nr. L .77, S.20 — Datenbanknchthnle) Dlese Richtlinie hegt der —
:»dementsprechend auch richtlinienkonform auszulegenden — Regelung der § 87a f UrhG

zugrunde

Die Beklaote stellt mcht in Abrede dass es smh bei der von der Klagenn herausgegebenen_
_ Gesetzessammlung um . eine nach Rechtsgebleten strukturierte ‘Zusammenstellung von
‘Gesetzestexten handelt in die jeweils neu verabscmedete Anderungen und /oder
Erganzungen elngearbeltet werden. Die einzelnen Gesetze die elnzelnen Normen kénnen
‘ jeweils elnzcln abgefragt werden, wobei es unerheblich ist, in welcher Form dies geschle_ht.
§ 87a UrhG efwéih’nt ausdfﬁcklich die ZugﬁngliChkeit ,,lauf andere (als elektronische)
- Weise®; auch nach der Datenbankrichtlinie soll der Schutz nicht nur auf elektronische
Datenbanken erstreckt ‘werden. Die Gesetzessammlung der KIagenn (glelch ob in Buchform

oder in d1g1ta1151erter Form) kann daher als Datensammlung angesehen werden.

Die Béklagte wendet sich gegen' den von der Kiégerin b’ehauﬁt'eten wesentlichen

Investltlonsaufwand dem Pendant der i im Rahmen der §§ 87a ff UrhG nicht erforderlichen

Schopfungshéhe. Die Neuerstellung der stnttlgen Texte sei langst nicht so teuer wie
~ vorgetragen und es sei nur eine langst veraltete Version tibernommen worden. Die Beklagte
~-wendet sich damit gegen den behaupteten finanziellen Aufwand (DM 400 000, ) Die
- Beklagte stellt indes nicht in Abrede dass die Klagerm zur Erstellung der

- Gesetzessammlung--eine - ‘Redaktion unterhilt und uber viele Jahre hinweg durch

: Zusar_nmentragen und Einarbeiten der jeweiligen Gesetzesdnderungen erst den Stand der
Gesetzessammlung erarbeitet hat. Auch wenn man — wie die Beklaggt ausfiihrt — von der [i

Ubernahme einer veralteten Version ausgehen wollte, war nach dem insoweit nicht
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'substantiicrt beétrittencn Vortrag. der,Kiﬁgerin :auch zu dessen Efstellurig eine‘ sich tber
'mehrere»’ Jahre erstreckende Tétigkeit eerrderlich-. Auch dies stellt nach Ansicht- der
‘Kammer eine nach Artund Umfang erhebliche Investition dar. Irlsbésonderé ist nicﬁ_t eine
zumindest a'uéh‘ erhebliche ﬁﬁanzielle "Investition éfforderlich um den Schutz als
Datenbankersteller fur swh reklamieren zu kénnen. Als Abgrenzungskrlterlum zwischen
wesentlicher und unwesentlicher Investltlon ist bewusst ein - unbestlmmter Rechtsbegrlff
' gewahlt Worden ‘um den unterschiedlichen Datenbanken die nach Art. der
Zusammenstellung und- der emzelnen Inhalte ganzhch verschleden sein konnen gerecht
""werden zu kbnnen (vgl BR-Drucks. 966/96, S. 47) Erwagungsgrund 40 der |
’Datenbanknchthme der zur Auslegung heranzuziehen ist, spricht ausdruckhch davon dass
neben der Bereltstellung finanzieller Mittel auch der Einsatz von' Zeit, Arbeit und Energie-
als wesentliche Investltlon angesehen werden kann Dem Schutzgegenstand des
Datenbankschutzes entsprechend sind dem Grunde nach samthche ertschafthche
‘Aufwendungen als wesentlich zu berucks1cht1gen die fiir den Aufbau die Darstellung oder
- die auswahlende und aktualisierende Uberprufung der Datenbank aber auch fiir die
Beschaffung des Datenbankmhalts erforderhch smd (vgl Schncker/V ogel, Urheberrecht 2

Aufl, Rdn. 15 ff. zu § 87a UrhG). Dass von der Klagenn hierzu ein nicht unerhebhcher
‘Aufwand betrieben wurde, erglbt sich nlcht nur aus der - wie dargelegt - unstreltlgen Dauer
| der Bearbeltung zur Erstellung der dann ubernommenen Datenbank, sondern lasst sich auch ‘
, dem Ergebnis der klagenschen Arbeiten entnehmen. Es ‘liegt auf der Hand, dass die
(zunachst fiir das Pnntmedlum) aufgenommenen und konsolidierten Rechtstexte gesondert

“nach bestimmten (systematlschen) Kriterien gesichtet und sortiert werden miissen, und dass :
darmm kontinuierlich dem Stand der Gesetzgebung folgend die einmal erstellte systematlsche

Sammlung und Anordnung als solche gepﬂegt und auf dem aktuellen Stand gehalten Werden

. muss So ist auch offenkundlg, dass der hierfiir erforderhche zeitliche, aber auch der aus

dem damit verbundenen Personalaufwand resultlerende finanzielle Aufwand keine

unwesentliche Investltlon darstellt.
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2. Die von der Klagerin erstellte Gesetzessammlung ist als solche kein amthches Werk, dessen
Veroffenthchung oder Nutzung gemiB § 5 UrhG frel wire, sondern das Ergebms der
eigenen Lelstung der Klsgerin. Dle von der Klagenn zusammengeﬁlhrten Rechtstexte smd
konsolidierte Fassungen der bundesrechthchen Vorschriften, die durch die Klagerln unter
Heran21ehung der Inhalte der Bundesgesetzblatter erstellt und gepflegt Werden Dasich § 5
UrhG ‘nach seinem Wortlaut aber nur auf, amthche Dokumente bez1eht kommt eine

,unmﬁtelbare Anwendung nlcht m Betracht

~ Eine analo ge Anwendung des § 5 UrhG 1st abzulehcncn Die Kammer folgt msoweit der selt' _
ilangem herrschenden Memung (vgl. Schncker/Katzenberger Urheberrecht 2. Aufl.; Rdn.
18 zu § 5 UrhG mit Welteren Nachwelsen) Einer analogen Anwendung des § 5 UrhG steht
schon entgegen, dass § 87¢ UrhgG, der Art. 9 der Datenbank- Rlchthnle umsetzt, fiir das -
Datenbanldlerstellerrecht abschheBende Schranken norrmert so dass eine Ausdehnung
, derselben iiber die Rlchthmenvorgaben hlnaus durch eine (vom Rlchthmengesetzgeber nicht
vorcesehene) entsprechende Anwendung von § 5 UrhG auf amtliche Datenbanken wegen
‘der da;rmt verbundénen dlsharmom51erenden Wirkung unzulas51g 1st- (so OLG Dresden AfP -
'2001 442 offen gelassen in BGH MMR 1999 470, 473). Gegenstand des in Art. 7 der
Datenbanknchthme vorgesehenen und in den . §§ 87a ff UrhG umgesetzten
Lelstungsschutzrechtes sui genens 1st es gerade dass ein -Schutz auch unterhalb der
Schwelle urheberrechtsfahlger Lelstung gewahrt wird. Datenbanken zeichnen sich dadurch
_aus, dass sie verschledene Inhalte (Elemente) In einer systematlschen Form anordnen; den
einzelnen Daten muss dabei urheberrechtsfihiger Inhalt mcht zukommen Wenn demnach .
der Zlelsetzung der Rlchthme folgend Schutz vor Entnahme und Welterverwendung auch
fir Datenbanken gewihrt wird, bei denen weder dlC Zusammenstellung noch die einzelnen
Daten die fiir eine Urheberrechtsfihigkeit erforderhche Schopﬁmgshohe aufwelsen miissen,
,,,,chnnguurgme mex_—deLAuﬁMandlmjrsieﬂmgjer Daienbank hmrelchend grof3 ist, so
 kann dles nicht durch den Binwand der Beklagten es handle SICh 1m Einzelnen nur um nicht

urheberrechtsschutzféhige Textteile (Daten), nicht unterminiert werden.
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| Glelches erglbt sich auch aus Folgendem DIC Ausnahmevorschnft ~ und daher nur
elnceschrankt ana1001efah1ge Regelung - des- § 5 UrhG beruht nach . der amtlichen

' Begriindung darauf, dass das offenthche Interesse die m00hchst weite Verbreltung der
genannten amtlichen Werke erfordere und dass die kraft ihres Amtes zur Schaffung solcher
Werke berufenen Verfasser entweder uberhaupt keln Interesse an der Verwertung 1hrer 3
Lelstungen hétten oder ihre Interessen hinter denen der Alloememhelt zurucktreten mussten
(vgl Begr zu § 5 des Reglerungsentwurfs BT-Drucks. IV/270 S. 39). Vorausgesetzt wird
also ein amtliches Interesse daran, dass angeswhts der Art und Bedeutung der Infonna‘aon
-der Nachdiuck oder.eine sonstige Verwertung des Werkes, die die Informatlon Verm1ttelt
Jedermann fre1gegeben wird (BGH GRUR 1984, 117, 119; OLG Ksln ZUM RD 1998, 110; :
Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht 3. Aufl., s. 170 Katzenberger GRUR 1972, 686, 690 ).

" Ein solches amthches Interesse an der Veréffentlichung von — wie es dle Kldgerin nennt -

,,,konsohdwrcen“ Gesetzesfassungen lisst s1ch weder durch emen H1nwe1s auf die staathche

Fursorgepﬂ1cht noch durch den’ E1nwand begrunden eine Monopolstellung von Verlagen
~ ‘werde geférdert. Zum einen steht es Jedermann fret, anhand der amthchen Gesetze und
Verordnungen e1 gene konsolidierte F assungen Zu erstellen SO h1erﬁ1r ein Bediirfnis besteht ,
Zum anderen kann eine Pﬂ1cht des Staates auch bei nur germgfuglgen Anderungen jeweils
eine ,konsolidierte® Fassung (also Jewells alle Normen des emschlaglgen Gesetzes) zZu
: veroffenthchen ‘nicht begrundet werden Es ist vielmehr eine Vltales Interesse des
Gesetzgebers und dient letztlich auch der Klarhelt und der Rechtssmherhelt dass- der
Gesetzgeber jCWCllS nur die Regelungen veroffenthcht die eine tatsichliche Anderung
. bemhalten Nur diese Regelungen entsprechen -auch der tatsdchlich getroffenen

gesetzgebemschen Entscheidung.

Un'abﬁéingig davon, ob — wie nicht (s.0.) — dcri.Staat verpflichtet ist, ,konsolidierte |
Gesetzesfassungen gleichsam als amtliche Dokumente zﬁr Verﬁiguﬁg Zu stellén kann aus
einer N1chtumsetzung dieser (vermemthchen) Pflicht mcht geschlossen werden, d1e'
--Beklagte kénme: d1em—deﬁ‘3rsteHung emer soichen{}esetzessammlung hegende Leistung der
' Klédgerin unentgeltlich ubemehmen oder die Ubernahme durch Dritte miisse geduldet
o werden. Die von der Beklagten elngeforderte staatliche Pflicht greift nicht in das Verhiltnis

- der Parteien untereinander ein. Die Beklagte mag gegeniiber dem Gesetzgeber die
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behaupteten'V¢rséumnisse geltéhd machen, ein Recht zuf (‘j:ffentlichen‘Wiédergabe- fremder
Leisfungen vermag sie damit nicht zu begr:iinden; Die Gesetzcssarnmlungen der ‘Kléigeriﬂn

kdénnen nicht dadﬁrch zZu amtlicheﬁ oder diesen gieichgestellten Dokumenten werden, dass

der Gesetzgeber sie (folgt man der Ansicht der Béklagten) hiitte herausgeben miissen’ Er hat'
sie eben weder in- dieser. Form verab’schiedet' noch in _dieser Form - verdffentlicht.
vBearbe1tungen und Sammlungen amtlicher Werke, dle von n1chtamthcher Seite Veranlasst

werden fallen nlcht unter § 5 UrhG (Fromm/Nordemann Urheberrecht 9 Aufl., Rdn. 72

§ 5 UrhG). ' ' ' '

. Der H1nwe1s der Beklagten die Unanwendbarkelt der §§ 87a. ff 127a UrhG ergebe s1ch aus

§ 127a UthG und (oder n Verbmdung mlt) Art. 3 GG entbehrt einer rechtlichen Grundlage.

Fehl geht Zunéchsf der Hinweis der Beklagten auf § 127a UrhG. Schon nach dem Wortlaut -
dieser Vorschrift erschlieBt sich,. dass die in Deutschland geschaftsansass1ge Kligerin
(uristische Person mit Sitz im Geltungsberelch des UrhG) den nach § 87b UrhG gewihrten
' Schutz genieft. Es geht in § 127a UrhG mcht - dlesem Irrtum scheint die Beklagte

- ungeachtet des klaren Worﬂauts zZu erhegen — um den Schutz des Verletzers, sondern um

den des Verletzten. Verletzt 1st die Kligerin, nicht eine wo auch immer ansass1ge andere

Firma.

‘Der gleiche Irrtum scheint auch der Annahme zugrunde zu liegen, aus Ziffer 56 der -
Erwagungsgrunde der Datenbanknchthme kénne eine Legltlmlerung der - angegriffenen

Datenbanknutzung hergeleltet Werden insofern, als Thema von Ziffer 56 der Schutz von |
Datenbankherstellern mit Sitz in sog. Drittlindern ist. Hersteller der von der Beklagten
genutzten Datenbank ist (mag auch nur ein Ausgangsdatenbestand ubernommen worden

sein), die im Inland anséssige Kligerin. Der Hmwels auf Ziffer 47 der Erwagungsgrﬁnde

. wonach n1cht der M1ssbrauch einer beherrschenden Stellung gefbrdert werden soll, geht in

; ,,doppﬁlter,Hmsmhtiehl _Zum einen. unieﬂLengle,Klagenn schon jetzt einer Konkurrenz

mindestens der von der Beklagten angefiihrten e zum anderen steht es jedermann frei,
entsprechende konsolidierte Gesetzessammlungen zu verfassen, wenn und solange er sich

die Miihe macht, diese eigenstindig aus den amtlichen (und insoweit freien, § 5 UrhG)
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Dokumenten zu erstellen. Dass wesenthche Teile der klagenschen Lelstung an der
Erstellung ihrer Datenbank von der Beklagten schadlos libernommen werden kénnen, will
die Datenbanknchthme respektlve dle darauf zurtickgehenden nationalen Regeln gerade

verhindern.

Fehl geht auch der Hinweis auf Art.3 GG. Es mag zutreffen wie die Beklagte ausﬁlhrt dass

inm ein Datenbankschutz nicht besteht Hlerauf kommt es indes nicht an. Denn die

| Tatsache, dass ein Handeln auBerhalb des Geltungsberelchs des Grundgesetzes erlaubt ist,

kann nicht zu der Annahme fuhren dieses Handeln miisse auch im Inland zulidssig sein

. (keine Gle1chbehandlung im Unrecht). Eine solche Annahme wurde zu der geradezu

absurden Konsequenz flihren, dass deutsches Urheberrecht durch den Import von Plaglaten

aus Urheberrechtsschiitz vernachlas51genden Landem auscrehebelt werden kénnte, Das

Gegentell ist zutreffend: Jeder, der in _‘ handelnd Urheberrechte eines in

“ansasmgen Datenbankherstellers verletzt ist gleichermaBen zur Unterlassung
-verpﬂ1chtet Att. 3 GG wird 1nsofern Vorbﬂdhch beachtet ' ‘

4..Die " fiir den gelte’nd ‘ge'mabhten UnterlassungsanSpruch we1ter éfforderhche '

W1ederholungsgefahr 1st bereits aufgrund der Vorangegangenen Verletzungshandlung Zu
vermuten, zumal die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklarung, zu deren Abgabe‘

" die Beklagte mit Abmahnschre1ben vom 9. 10.2001 aufgefordert-wurde und dle - standlger. :

| hochstnchterhcher Rechtsprechung folgend — allein geeignet gewesen wire, der Klagerm‘_

die s1chere Gewihr dafiir zu geben, dass sich dle Beklagte kiinftig rechtstreu verhalten

werde, nicht abgegeben hat.’ Dementsprechend war die Beklagte antragsgemaB zur

Unterlassung zu verurteilen.
IL.

16 _Be klagtejl&‘c.gls unterlegene Partei_die. _quimﬁ@s_ Verfahrens zZu tragen § 91 ZPO Die
Entschelduno iiber die vorldufige Vollstreckbarkeit erglbt sich aus § 709 ZPO.

Der auch zur Bestimmung der Hohe der Sicherheitsleistung zugrundegelegte Streitwert war gem. §
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' 3ZPO nach dem Wert des kldgerischen Interesses an Unterlassung, Auskunft uﬁd F estsfellung zu
bemessen »ﬁnd entspﬁcht - >unter Berticksichtigung der sich aus der Véfordnung (EG) Nr. 1103/97
des Rates vom 17.6.1997 (ABL. EG Nr. L 162, S. 1) ergebenden Rundungsregeln — dem von der
Klagerm angegebenen Betrag, der der Kammer ancres1chts der behaupteten Schwere der .
Rechtsverletzung (wmschafthches Interesse der Klagennnen Verbreltungsgrad der Verletzung) als-? o

zwar niedrig, gle1chwohl als noch 1m Rahmen des’ Nachvollzwhbaren hegend erscheint.

Einer gesondexten V'erbescheidllmg des Antrags zu § 108 ZPO bedurfte es nach der Neufassung der
" Vorschrift nicht. SoWeit Abs. 1 S. 2 der Norm das Erfordernis emer selbstschuldnenschen
- Burgschaft mcht ausdriicklich erwédhnt, erg1bt sich dies aus § 349 S 1 HGB. | |

/7‘
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Vorsitzender Richter , - Richter ,
“am Landgericht - - -am Landgericht

am Landperitht
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Landgericht Miinchen I
Lenbachplatz 7, 80316 Miinchen g

| . * verkiindet am 8.8.2002 -
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ENDURTEIL |

- Der Beklagten wird es bei Me1dung eines Ordnungsgeldes von 5,- € bis zu 250.000,- €
fiir jeden Fall der Zumderhandlung, an dessen Stelle im Falle der Une1nbr1ngl1chke1t
eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tntt oder Ordnungshaﬁ bis zu 6 Monaten

verboten,

a) auf ihrer Homepage ,,—“ als auch unter ‘der  domain
SWWW. —de unter dem Stlchwort ,,-“ Zugnff auf einen link mit
einer Gesetzessammlung mit folgenden von der —

| ‘bearbeltete_n Gesetzestexten anzubieten:

fZPO HGB, StGB, AktG, EGGVG BGB AusIG, GG WiStG, StVO StVG ZDG,;

';’WaffG JGG, DRIG, OWIG WEG, VVG, ZVG RBerG AO, UWG WG,

'EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG, -

o StPO ZSEG, IntRechtshilfeG, EntschStrafverfMaBn . FinanzanpG,
FamRAndG FamNamRG, AbhorG StVonugG StVZO BImSchG, WahlpriifG,

: BVerfGG EGStPO BDSG, StAG, VwGO, AsyinG BRRG BeamtVG, GenTG, s
UVPG

b) die vorstehend genannten Gesetzestexte zu nutzen, zu verbrelten zZu VCWleTféItlgen

oder zu Veroffenthchen

7

Die Beklagte trigt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von € 30.000,—vvorléiuﬁg vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf € 25.564,59 festgesetzt.
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TATBESTAND

Die Klidgerin, ein ]unstlscher Verlag, nimmt dle Beklagte wegen einer von dleser im Internet

Verbrelteten Gesetzessammlung auf Unterlassung in Anspruch

4

Die Kligerin gibt - seit 1949 unter dem Titel _“ eine umfassende'

Sammlung von Rechtsnormen heraus, die sie selt Mitte der 90-er J ahre auch i n. digitalisierter Form

" (CD-ROM, Ontine= Datenbaﬁk) enfgeithch anbletet Blese Sammlung enthalt ‘unter anderem

folgende Gesetze

ZPO HGB StGB AKtG, EGGVG BGB AusiG, GG W:StG StVO, StVG, ZDG, L
_.WaffG JGG, DRIG, OW!G WEG, WG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG, .
EGBGB UrhG ‘ScheckG,; ErbbauVO BRAGO ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG,
StPO Z8EG, lntRechtshllfeG EntschStrafverfMaBn Flnanzaan
FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVollzugG StVZO BImSchG WahlprufG
: BVerfGG, EGStPO, BDSG, StAG VwGO AsylVfG BRRG BeamtVG, GenTG
UVPG ' o

Die Beklagte eine Werbe— und Medlaagentur 1st Inhaberm der Domalns ,,www‘
,,wwwn auf denen Gesetzessammlungen ﬁll’ Rechtsrecherchen kostenlos zur

_ Verﬁlgung gestellt werden

Dle Klagenn ist der Ansmht dlese Gesetzessammlung sei van der Beklagten (zumindest mf‘

- wesentlichen Teilen) iibernommen worden, wie sich- daraus ergebe, dass in insgesamt 65

Rechtsnormen auch in den kldgerischen Gesetzessammlung vorhandene Fehler identisch enthalten

- seien (vgl. Anlage K4). Ihr stehe daher ein Unterlassungsanspruch aus §§ 87a ff., 97 Abs.1 UthG

sow1e aus § 1 UWG zu.

Dle Gesetzessammltung seieine: Sammlung emzeinerf’aragraphen die systematisch angeordnet und
einzeln mittels elektronischer Mlttel abgefragt werden kénnten, mithin eine Datenbank. Die
Kldgerin habe die Sammlung nach Rechtsgebleten strukturiert und beschiftige fiir die mhalthche

Betreuung sowie standlge Aktualisierung der Texte eine Redaktion. Die in die Sammlung
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aufgenommenen Normen wiirden durch Einarbeitung neuer Rechtsstinde (Konsolldlerung) stets auf
dem aktuellen Stand gehalten. Die Erstellung der Gesetzessammlung sel fur die Klagerm mit einem
hohen Zeit- und Kostenaufwand (rund 400. 000 DM) verbunden gewesen Die Leistung der
Klagerin hege in der systematlschen Anordnung der emzelnen Normen und darin, dass die
jeweiligen Gesetzesanderungen aufbereltet und. in den oegebenen Datenbestand eingearbeitet
Wurden Deswegen handle es sich auch mcht um amthche Werke 1m Smne des § 5 UrhG.

. Da dle Beklagte die klagerische Gesetzessammlung, welche hinreichende wettbewerbhche Elgenart
aufwelse praktlsch ohne cigene Lelstung ubernommen habe, sich v1elmehr die wegen des
Erfordermsses standlger Aktuahslerungen mit einem erhebhchen Kostenfaktor verbundene Arbeit

~der Klagenn zunutze mache, handle die Beklagte auch wettbewerbSW1dr1g unter dem Gesmhtspunkt

der unm1ttelbaren Lelstungsubernahme
Die Kligerin bea’xyltragt»:

1. Die Beklagte verpflichtet sich zu unterlassen, sowoh! auf ihrér. Homepage

|

§

. |
.,,www.‘ als auch unter der domain wwws~ unter dem i
{
I

Stichwort - Zugriff auf ein fink mit einer Gesetzessammlung mit

folgenden, von der - ~ bearbelteten Gesetzestexten |
’ . ]

anzubieten:

‘a) ZPO, HGB, SIGB, AKIG, EGGVG, BGB, AusiG, GG, WiStG, StVO, StVG, ZDG,

- WaffG, JGG, DRIG, OWIiG, WEG, VWG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG,
EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG, PAVG, RPAG, FGG,
StPO, ZSEG,  IntRechtshifeG, EntschStrafverfMaRn,  FinanzanpG,
’FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVbllZugG‘StVZO BImSchG, Wahl‘prUfG.
vBVerfGG EGStPO, BDSG StAG, VWGO, Asy}VfG BRRG, BeamtVG GenTG,
UVPG ’

b} die in vorstehender Ziffer 1 genannten Gesetzestexte zu nutzen, in jedwedef

" Form zu verbreiten, zu vervieiféltigen oder zu verdffentlichen. -

2. Der Beklagten wird angedfoht daB ‘fir jeden Fall der Zuwiderhandlung ein .
Ordnungsgeld bis zur Hohe von DM 500.000,00 oder eine Ordnungshaﬁ bxs zu B

Monaten festgesetzt wird.
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Die Beklagte beéntragt .
Klageabweisung

Sie tragt vor, sie habe die klagensche Gesetzessannnlung nicht von der Klagerm ubernommen 2
sondern von einer Firma -mlt Sitz in - ﬁll’ eine Gegenleistung im Wert von
rund € 100.000,- ‘zur Verﬁlgung gestellt .bekommen. 'Ein Ausgangsdatenbestand sel zwar
moglicherweise von der Klagerin ubernommen worden, nicht 1ndes von. der Beklagten _
moglicherweise auch nicht von der -Die Beklagte habe mcht damlt gerechnet dass
Gesetze aus Sammlungen anderer ‘Anbieter ubernommen worden séin kénnten, ihr konne daher
~allenfalls grobe Fahrlass1gke1t zur Last gelegt werden. Die weltere Datenpﬂege seit Januar 2000 sei |

Jedenfalls jeweils anhand des Bundesgesetzblattes vorgenommen Worden

im Ubrigeh genieﬁé die kléigerische Gesetzessamﬁiurig keiﬁen'urhebrechtliéhen Schutz. "Es fehle an
- der nach § 87a UrhG erforderhchen Wesenthchkelt der Investltlon das Informatlonsmteresse der
| Allgememhelt uberwwge Auch handle es smh um eme Sammlung amthcher Werke dle vom
' Gesetzgeber allen unentgelthch zur Verﬁlgung gestellt wurden (§ 5 UrhG) Wenn der Staat seine
. Gesetze nur zogerhch und in fiir den Burger unverstandhcher Weise Veroffenthche ‘unterstiitze er
die marktbeherrschende Stellung der Klégerin und anderer Verlage; Wurde der. geltend gemachte
Unterlassungsanspruch Platz greifen, wiirde diese Stellung noch weiter bestarkt was mit Ziffer 47

der R1cht11n1e 96/9 nicht verelnbar sei. Aus § 1273. UrhG Ziffer 56 dieser Richtlinie und Art 3 GG

ergebe 51ch des weiteren, dass die Ubemahme einer Datenbank dureh eme m Rumamen ansasmge :

Fu'ma nicht durch ein deutsches Gericht untersagt werden kénne.

Da die Pﬂege der klagenschen Gesetzessammlungen mcht m1t dem erforderhchen MaB an Lelstung

Verbunden sei, kénne der Unterlassungsanspruch auch mcht auf §1 UWG gestutzt Werden

- Zut Erganzung des“T'étbestahdes erd auif den Tahalt der voi den ?éi‘téi’en _eingefeichten‘ Schriftsitze
nebst . Anlagen, das Protokoll zur miindlichen Verhandlung 'Vorriv_ ‘ 18._6.2002 und die

Entscheidungsgriinde Bezug genommen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- Internet-Zeitschrift filr Recht_sinformétik und Informationsrechf - h't'tp://\'/_vww.jurpc.de

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Der zulédssige und bel verstandlger Wurdlgung nicht auf Abgabe einer Wlllenserklarung sondern auf /

Unterlassung gerichtete Klageantrag (vgl. dessen Zlffer 2) erweist sich als vollumfanghch

begrundet

Die. deutsche Klagenn grelft elnen 1m Inland begangenen UrheberrechtsverstoB an. Angegrlffen
‘wird ausweislich des Antrags das Anbleten das Nutzen das Verbrelten das Verv1elfalt1gen und das
B 'Veroffenthchen elner klagenschen -Gesetzessammlung. Diese Handlungen finden ‘(auch) in
| “statt da die unter den Domains ,, Qe und o A Wledergegebene und
‘hier angegriffene Gesetzessammlung auch 1n“ abrufbar ist. Der Umstand, dass der in
— geschaftsansa551ge und unter selner Flrma verklagte Kaufmann (§ 17 Abs 2 HGB)
_ Staatsangehonger 1st fiihrt ebenfalls nicht -zur Unanwendbarkelt des deutschen
Urhebergesetzes (vel. auch Schncker/Katzenberger Urheberrecht, 2. Auﬂ Rdn. 120 ff vor §§
120forhG) o o ' S ' '

Da der von der Beklagten genutzten Gesetzessammlung als Datenbank im Sinne des § 87a Abs.1
’ Satz . UrhG Schutz zuzuerkennen ist, kann die Kldgerin. dcn geltcnd gemachten ,
Unterlassungsanspruch auf §§ 97, 87a ff UrhG stﬁtzen | Ob ‘dane'benb ein Urheberrechtsschutz gém .§
4 UrhG (Sammelwerk) oder erganzender wettbewerblicher Lelstungsschutz (§1 UWG) angesmhts
des Umfangs der durch die Klagenn seit v1elen Jahren aufbereiteten Gesetze (vgl. BGH WRP
1999 831 und BGH NJ WE-WettbR 1999, 249; zu der vor Emﬁlhrung der § 87a f UthG geltenden
Rechtslage: OLG Miinchen WRP 1996, 1221) in Betracht kommt, bedarf keiner weiteren

Erérterung.
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1. Eme von einem deutschen Verlag zunichst als Buchwerk und weiter in d1g1tahs1erter Form '
(als CD- ROM und Onhne—Versmn) herausgegebene Sammlung von Gesetzestexten stellt
eine ,,Datenbank“ im Sinne des § 87a Abs.1 Satz 1 UrhG dar Dle Kammer schheBt sich
insoweit der Entscheidung des Bezuksgenchts Den Haag vom 20. 3 1998 an (Az 98/ 147;
abgedruckt in MMR 1998, 299 zustimmend auch Gastner MMR 1998, 301), die cinen '
vergleichbaren Fall betreffend ergangen ist- zu der am 11.3.1996 erlassenen Rlchthme |
96/9/EG des Europalschen Parlamentes und des Rates iiber den rechthchen Schutz von -

- Datenbanken (Abl. EG Nr. L .77, S.20 — Datenbanknchthnle) Dlese Richtlinie hegt der —
:»dementsprechend auch richtlinienkonform auszulegenden — Regelung der § 87a f UrhG

zugrunde

Die Beklaote stellt mcht in Abrede dass es smh bei der von der Klagenn herausgegebenen_
_ Gesetzessammlung um . eine nach Rechtsgebleten strukturierte ‘Zusammenstellung von
‘Gesetzestexten handelt in die jeweils neu verabscmedete Anderungen und /oder
Erganzungen elngearbeltet werden. Die einzelnen Gesetze die elnzelnen Normen kénnen
‘ jeweils elnzcln abgefragt werden, wobei es unerheblich ist, in welcher Form dies geschle_ht.
§ 87a UrhG efwéih’nt ausdfﬁcklich die ZugﬁngliChkeit ,,lauf andere (als elektronische)
- Weise®; auch nach der Datenbankrichtlinie soll der Schutz nicht nur auf elektronische
Datenbanken erstreckt ‘werden. Die Gesetzessammlung der KIagenn (glelch ob in Buchform

oder in d1g1ta1151erter Form) kann daher als Datensammlung angesehen werden.

Die Béklagte wendet sich gegen' den von der Kiégerin b’ehauﬁt'eten wesentlichen

Investltlonsaufwand dem Pendant der i im Rahmen der §§ 87a ff UrhG nicht erforderlichen

Schopfungshéhe. Die Neuerstellung der stnttlgen Texte sei langst nicht so teuer wie
~ vorgetragen und es sei nur eine langst veraltete Version tibernommen worden. Die Beklagte
~-wendet sich damit gegen den behaupteten finanziellen Aufwand (DM 400 000, ) Die
- Beklagte stellt indes nicht in Abrede dass die Klagerm zur Erstellung der

- Gesetzessammlung--eine - ‘Redaktion unterhilt und uber viele Jahre hinweg durch

: Zusar_nmentragen und Einarbeiten der jeweiligen Gesetzesdnderungen erst den Stand der
Gesetzessammlung erarbeitet hat. Auch wenn man — wie die Beklaggt ausfiihrt — von der [i

Ubernahme einer veralteten Version ausgehen wollte, war nach dem insoweit nicht
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'substantiicrt beétrittencn Vortrag. der,Kiﬁgerin :auch zu dessen Efstellurig eine‘ sich tber
'mehrere»’ Jahre erstreckende Tétigkeit eerrderlich-. Auch dies stellt nach Ansicht- der
‘Kammer eine nach Artund Umfang erhebliche Investition dar. Irlsbésonderé ist nicﬁ_t eine
zumindest a'uéh‘ erhebliche ﬁﬁanzielle "Investition éfforderlich um den Schutz als
Datenbankersteller fur swh reklamieren zu kénnen. Als Abgrenzungskrlterlum zwischen
wesentlicher und unwesentlicher Investltlon ist bewusst ein - unbestlmmter Rechtsbegrlff
' gewahlt Worden ‘um den unterschiedlichen Datenbanken die nach Art. der
Zusammenstellung und- der emzelnen Inhalte ganzhch verschleden sein konnen gerecht
""werden zu kbnnen (vgl BR-Drucks. 966/96, S. 47) Erwagungsgrund 40 der |
’Datenbanknchthme der zur Auslegung heranzuziehen ist, spricht ausdruckhch davon dass
neben der Bereltstellung finanzieller Mittel auch der Einsatz von' Zeit, Arbeit und Energie-
als wesentliche Investltlon angesehen werden kann Dem Schutzgegenstand des
Datenbankschutzes entsprechend sind dem Grunde nach samthche ertschafthche
‘Aufwendungen als wesentlich zu berucks1cht1gen die fiir den Aufbau die Darstellung oder
- die auswahlende und aktualisierende Uberprufung der Datenbank aber auch fiir die
Beschaffung des Datenbankmhalts erforderhch smd (vgl Schncker/V ogel, Urheberrecht 2

Aufl, Rdn. 15 ff. zu § 87a UrhG). Dass von der Klagenn hierzu ein nicht unerhebhcher
‘Aufwand betrieben wurde, erglbt sich nlcht nur aus der - wie dargelegt - unstreltlgen Dauer
| der Bearbeltung zur Erstellung der dann ubernommenen Datenbank, sondern lasst sich auch ‘
, dem Ergebnis der klagenschen Arbeiten entnehmen. Es ‘liegt auf der Hand, dass die
(zunachst fiir das Pnntmedlum) aufgenommenen und konsolidierten Rechtstexte gesondert

“nach bestimmten (systematlschen) Kriterien gesichtet und sortiert werden miissen, und dass :
darmm kontinuierlich dem Stand der Gesetzgebung folgend die einmal erstellte systematlsche

Sammlung und Anordnung als solche gepﬂegt und auf dem aktuellen Stand gehalten Werden

. muss So ist auch offenkundlg, dass der hierfiir erforderhche zeitliche, aber auch der aus

dem damit verbundenen Personalaufwand resultlerende finanzielle Aufwand keine

unwesentliche Investltlon darstellt.
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2. Die von der Klagerin erstellte Gesetzessammlung ist als solche kein amthches Werk, dessen
Veroffenthchung oder Nutzung gemiB § 5 UrhG frel wire, sondern das Ergebms der
eigenen Lelstung der Klsgerin. Dle von der Klagenn zusammengeﬁlhrten Rechtstexte smd
konsolidierte Fassungen der bundesrechthchen Vorschriften, die durch die Klagerln unter
Heran21ehung der Inhalte der Bundesgesetzblatter erstellt und gepflegt Werden Dasich § 5
UrhG ‘nach seinem Wortlaut aber nur auf, amthche Dokumente bez1eht kommt eine

,unmﬁtelbare Anwendung nlcht m Betracht

~ Eine analo ge Anwendung des § 5 UrhG 1st abzulehcncn Die Kammer folgt msoweit der selt' _
ilangem herrschenden Memung (vgl. Schncker/Katzenberger Urheberrecht 2. Aufl.; Rdn.
18 zu § 5 UrhG mit Welteren Nachwelsen) Einer analogen Anwendung des § 5 UrhG steht
schon entgegen, dass § 87¢ UrhgG, der Art. 9 der Datenbank- Rlchthnle umsetzt, fiir das -
Datenbanldlerstellerrecht abschheBende Schranken norrmert so dass eine Ausdehnung
, derselben iiber die Rlchthmenvorgaben hlnaus durch eine (vom Rlchthmengesetzgeber nicht
vorcesehene) entsprechende Anwendung von § 5 UrhG auf amtliche Datenbanken wegen
‘der da;rmt verbundénen dlsharmom51erenden Wirkung unzulas51g 1st- (so OLG Dresden AfP -
'2001 442 offen gelassen in BGH MMR 1999 470, 473). Gegenstand des in Art. 7 der
Datenbanknchthme vorgesehenen und in den . §§ 87a ff UrhG umgesetzten
Lelstungsschutzrechtes sui genens 1st es gerade dass ein -Schutz auch unterhalb der
Schwelle urheberrechtsfahlger Lelstung gewahrt wird. Datenbanken zeichnen sich dadurch
_aus, dass sie verschledene Inhalte (Elemente) In einer systematlschen Form anordnen; den
einzelnen Daten muss dabei urheberrechtsfihiger Inhalt mcht zukommen Wenn demnach .
der Zlelsetzung der Rlchthme folgend Schutz vor Entnahme und Welterverwendung auch
fir Datenbanken gewihrt wird, bei denen weder dlC Zusammenstellung noch die einzelnen
Daten die fiir eine Urheberrechtsfihigkeit erforderhche Schopﬁmgshohe aufwelsen miissen,
,,,,chnnguurgme mex_—deLAuﬁMandlmjrsieﬂmgjer Daienbank hmrelchend grof3 ist, so
 kann dles nicht durch den Binwand der Beklagten es handle SICh 1m Einzelnen nur um nicht

urheberrechtsschutzféhige Textteile (Daten), nicht unterminiert werden.
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| Glelches erglbt sich auch aus Folgendem DIC Ausnahmevorschnft ~ und daher nur
elnceschrankt ana1001efah1ge Regelung - des- § 5 UrhG beruht nach . der amtlichen

' Begriindung darauf, dass das offenthche Interesse die m00hchst weite Verbreltung der
genannten amtlichen Werke erfordere und dass die kraft ihres Amtes zur Schaffung solcher
Werke berufenen Verfasser entweder uberhaupt keln Interesse an der Verwertung 1hrer 3
Lelstungen hétten oder ihre Interessen hinter denen der Alloememhelt zurucktreten mussten
(vgl Begr zu § 5 des Reglerungsentwurfs BT-Drucks. IV/270 S. 39). Vorausgesetzt wird
also ein amtliches Interesse daran, dass angeswhts der Art und Bedeutung der Infonna‘aon
-der Nachdiuck oder.eine sonstige Verwertung des Werkes, die die Informatlon Verm1ttelt
Jedermann fre1gegeben wird (BGH GRUR 1984, 117, 119; OLG Ksln ZUM RD 1998, 110; :
Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht 3. Aufl., s. 170 Katzenberger GRUR 1972, 686, 690 ).

" Ein solches amthches Interesse an der Veréffentlichung von — wie es dle Kldgerin nennt -

,,,konsohdwrcen“ Gesetzesfassungen lisst s1ch weder durch emen H1nwe1s auf die staathche

Fursorgepﬂ1cht noch durch den’ E1nwand begrunden eine Monopolstellung von Verlagen
~ ‘werde geférdert. Zum einen steht es Jedermann fret, anhand der amthchen Gesetze und
Verordnungen e1 gene konsolidierte F assungen Zu erstellen SO h1erﬁ1r ein Bediirfnis besteht ,
Zum anderen kann eine Pﬂ1cht des Staates auch bei nur germgfuglgen Anderungen jeweils
eine ,konsolidierte® Fassung (also Jewells alle Normen des emschlaglgen Gesetzes) zZu
: veroffenthchen ‘nicht begrundet werden Es ist vielmehr eine Vltales Interesse des
Gesetzgebers und dient letztlich auch der Klarhelt und der Rechtssmherhelt dass- der
Gesetzgeber jCWCllS nur die Regelungen veroffenthcht die eine tatsichliche Anderung
. bemhalten Nur diese Regelungen entsprechen -auch der tatsdchlich getroffenen

gesetzgebemschen Entscheidung.

Un'abﬁéingig davon, ob — wie nicht (s.0.) — dcri.Staat verpflichtet ist, ,konsolidierte |
Gesetzesfassungen gleichsam als amtliche Dokumente zﬁr Verﬁiguﬁg Zu stellén kann aus
einer N1chtumsetzung dieser (vermemthchen) Pflicht mcht geschlossen werden, d1e'
--Beklagte kénme: d1em—deﬁ‘3rsteHung emer soichen{}esetzessammlung hegende Leistung der
' Klédgerin unentgeltlich ubemehmen oder die Ubernahme durch Dritte miisse geduldet
o werden. Die von der Beklagten elngeforderte staatliche Pflicht greift nicht in das Verhiltnis

- der Parteien untereinander ein. Die Beklagte mag gegeniiber dem Gesetzgeber die
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behaupteten'V¢rséumnisse geltéhd machen, ein Recht zuf (‘j:ffentlichen‘Wiédergabe- fremder
Leisfungen vermag sie damit nicht zu begr:iinden; Die Gesetzcssarnmlungen der ‘Kléigeriﬂn

kdénnen nicht dadﬁrch zZu amtlicheﬁ oder diesen gieichgestellten Dokumenten werden, dass

der Gesetzgeber sie (folgt man der Ansicht der Béklagten) hiitte herausgeben miissen’ Er hat'
sie eben weder in- dieser. Form verab’schiedet' noch in _dieser Form - verdffentlicht.
vBearbe1tungen und Sammlungen amtlicher Werke, dle von n1chtamthcher Seite Veranlasst

werden fallen nlcht unter § 5 UrhG (Fromm/Nordemann Urheberrecht 9 Aufl., Rdn. 72

§ 5 UrhG). ' ' ' '

. Der H1nwe1s der Beklagten die Unanwendbarkelt der §§ 87a. ff 127a UrhG ergebe s1ch aus

§ 127a UthG und (oder n Verbmdung mlt) Art. 3 GG entbehrt einer rechtlichen Grundlage.

Fehl geht Zunéchsf der Hinweis der Beklagten auf § 127a UrhG. Schon nach dem Wortlaut -
dieser Vorschrift erschlieBt sich,. dass die in Deutschland geschaftsansass1ge Kligerin
(uristische Person mit Sitz im Geltungsberelch des UrhG) den nach § 87b UrhG gewihrten
' Schutz genieft. Es geht in § 127a UrhG mcht - dlesem Irrtum scheint die Beklagte

- ungeachtet des klaren Worﬂauts zZu erhegen — um den Schutz des Verletzers, sondern um

den des Verletzten. Verletzt 1st die Kligerin, nicht eine wo auch immer ansass1ge andere

Firma.

‘Der gleiche Irrtum scheint auch der Annahme zugrunde zu liegen, aus Ziffer 56 der -
Erwagungsgrunde der Datenbanknchthme kénne eine Legltlmlerung der - angegriffenen

Datenbanknutzung hergeleltet Werden insofern, als Thema von Ziffer 56 der Schutz von |
Datenbankherstellern mit Sitz in sog. Drittlindern ist. Hersteller der von der Beklagten
genutzten Datenbank ist (mag auch nur ein Ausgangsdatenbestand ubernommen worden

sein), die im Inland anséssige Kligerin. Der Hmwels auf Ziffer 47 der Erwagungsgrﬁnde

. wonach n1cht der M1ssbrauch einer beherrschenden Stellung gefbrdert werden soll, geht in

; ,,doppﬁlter,Hmsmhtiehl _Zum einen. unieﬂLengle,Klagenn schon jetzt einer Konkurrenz

mindestens der von der Beklagten angefiihrten e zum anderen steht es jedermann frei,
entsprechende konsolidierte Gesetzessammlungen zu verfassen, wenn und solange er sich

die Miihe macht, diese eigenstindig aus den amtlichen (und insoweit freien, § 5 UrhG)
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Dokumenten zu erstellen. Dass wesenthche Teile der klagenschen Lelstung an der
Erstellung ihrer Datenbank von der Beklagten schadlos libernommen werden kénnen, will
die Datenbanknchthme respektlve dle darauf zurtickgehenden nationalen Regeln gerade

verhindern.

Fehl geht auch der Hinweis auf Art.3 GG. Es mag zutreffen wie die Beklagte ausﬁlhrt dass

inm ein Datenbankschutz nicht besteht Hlerauf kommt es indes nicht an. Denn die

| Tatsache, dass ein Handeln auBerhalb des Geltungsberelchs des Grundgesetzes erlaubt ist,

kann nicht zu der Annahme fuhren dieses Handeln miisse auch im Inland zulidssig sein

. (keine Gle1chbehandlung im Unrecht). Eine solche Annahme wurde zu der geradezu

absurden Konsequenz flihren, dass deutsches Urheberrecht durch den Import von Plaglaten

aus Urheberrechtsschiitz vernachlas51genden Landem auscrehebelt werden kénnte, Das

Gegentell ist zutreffend: Jeder, der in _‘ handelnd Urheberrechte eines in

“ansasmgen Datenbankherstellers verletzt ist gleichermaBen zur Unterlassung
-verpﬂ1chtet Att. 3 GG wird 1nsofern Vorbﬂdhch beachtet ' ‘

4..Die " fiir den gelte’nd ‘ge'mabhten UnterlassungsanSpruch we1ter éfforderhche '

W1ederholungsgefahr 1st bereits aufgrund der Vorangegangenen Verletzungshandlung Zu
vermuten, zumal die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklarung, zu deren Abgabe‘

" die Beklagte mit Abmahnschre1ben vom 9. 10.2001 aufgefordert-wurde und dle - standlger. :

| hochstnchterhcher Rechtsprechung folgend — allein geeignet gewesen wire, der Klagerm‘_

die s1chere Gewihr dafiir zu geben, dass sich dle Beklagte kiinftig rechtstreu verhalten

werde, nicht abgegeben hat.’ Dementsprechend war die Beklagte antragsgemaB zur

Unterlassung zu verurteilen.
IL.

16 _Be klagtejl&‘c.gls unterlegene Partei_die. _quimﬁ@s_ Verfahrens zZu tragen § 91 ZPO Die
Entschelduno iiber die vorldufige Vollstreckbarkeit erglbt sich aus § 709 ZPO.

Der auch zur Bestimmung der Hohe der Sicherheitsleistung zugrundegelegte Streitwert war gem. §
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' 3ZPO nach dem Wert des kldgerischen Interesses an Unterlassung, Auskunft uﬁd F estsfellung zu
bemessen »ﬁnd entspﬁcht - >unter Berticksichtigung der sich aus der Véfordnung (EG) Nr. 1103/97
des Rates vom 17.6.1997 (ABL. EG Nr. L 162, S. 1) ergebenden Rundungsregeln — dem von der
Klagerm angegebenen Betrag, der der Kammer ancres1chts der behaupteten Schwere der .
Rechtsverletzung (wmschafthches Interesse der Klagennnen Verbreltungsgrad der Verletzung) als-? o

zwar niedrig, gle1chwohl als noch 1m Rahmen des’ Nachvollzwhbaren hegend erscheint.

Einer gesondexten V'erbescheidllmg des Antrags zu § 108 ZPO bedurfte es nach der Neufassung der
" Vorschrift nicht. SoWeit Abs. 1 S. 2 der Norm das Erfordernis emer selbstschuldnenschen
- Burgschaft mcht ausdriicklich erwédhnt, erg1bt sich dies aus § 349 S 1 HGB. | |

/7‘

o

e P St
J— .

Rabl L%ﬁr

Vorsitzender Richter , - Richter ,
“am Landgericht - - -am Landgericht

am Landperitht
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Landgericht Miinchen I
Lenbachplatz 7, 80316 Miinchen g

| . * verkiindet am 8.8.2002 -
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ENDURTEIL |

- Der Beklagten wird es bei Me1dung eines Ordnungsgeldes von 5,- € bis zu 250.000,- €
fiir jeden Fall der Zumderhandlung, an dessen Stelle im Falle der Une1nbr1ngl1chke1t
eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tntt oder Ordnungshaﬁ bis zu 6 Monaten

verboten,

a) auf ihrer Homepage ,,—“ als auch unter ‘der  domain
SWWW. —de unter dem Stlchwort ,,-“ Zugnff auf einen link mit
einer Gesetzessammlung mit folgenden von der —

| ‘bearbeltete_n Gesetzestexten anzubieten:

fZPO HGB, StGB, AktG, EGGVG BGB AusIG, GG WiStG, StVO StVG ZDG,;

';’WaffG JGG, DRIG, OWIG WEG, VVG, ZVG RBerG AO, UWG WG,

'EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG, -

o StPO ZSEG, IntRechtshilfeG, EntschStrafverfMaBn . FinanzanpG,
FamRAndG FamNamRG, AbhorG StVonugG StVZO BImSchG, WahlpriifG,

: BVerfGG EGStPO BDSG, StAG, VwGO, AsyinG BRRG BeamtVG, GenTG, s
UVPG

b) die vorstehend genannten Gesetzestexte zu nutzen, zu verbrelten zZu VCWleTféItlgen

oder zu Veroffenthchen

7

Die Beklagte trigt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von € 30.000,—vvorléiuﬁg vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf € 25.564,59 festgesetzt.
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TATBESTAND

Die Klidgerin, ein ]unstlscher Verlag, nimmt dle Beklagte wegen einer von dleser im Internet

Verbrelteten Gesetzessammlung auf Unterlassung in Anspruch

4

Die Kligerin gibt - seit 1949 unter dem Titel _“ eine umfassende'

Sammlung von Rechtsnormen heraus, die sie selt Mitte der 90-er J ahre auch i n. digitalisierter Form

" (CD-ROM, Ontine= Datenbaﬁk) enfgeithch anbletet Blese Sammlung enthalt ‘unter anderem

folgende Gesetze

ZPO HGB StGB AKtG, EGGVG BGB AusiG, GG W:StG StVO, StVG, ZDG, L
_.WaffG JGG, DRIG, OW!G WEG, WG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG, .
EGBGB UrhG ‘ScheckG,; ErbbauVO BRAGO ProdHG PﬂVG RPﬂG FGG,
StPO Z8EG, lntRechtshllfeG EntschStrafverfMaBn Flnanzaan
FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVollzugG StVZO BImSchG WahlprufG
: BVerfGG, EGStPO, BDSG, StAG VwGO AsylVfG BRRG BeamtVG, GenTG
UVPG ' o

Die Beklagte eine Werbe— und Medlaagentur 1st Inhaberm der Domalns ,,www‘
,,wwwn auf denen Gesetzessammlungen ﬁll’ Rechtsrecherchen kostenlos zur

_ Verﬁlgung gestellt werden

Dle Klagenn ist der Ansmht dlese Gesetzessammlung sei van der Beklagten (zumindest mf‘

- wesentlichen Teilen) iibernommen worden, wie sich- daraus ergebe, dass in insgesamt 65

Rechtsnormen auch in den kldgerischen Gesetzessammlung vorhandene Fehler identisch enthalten

- seien (vgl. Anlage K4). Ihr stehe daher ein Unterlassungsanspruch aus §§ 87a ff., 97 Abs.1 UthG

sow1e aus § 1 UWG zu.

Dle Gesetzessammltung seieine: Sammlung emzeinerf’aragraphen die systematisch angeordnet und
einzeln mittels elektronischer Mlttel abgefragt werden kénnten, mithin eine Datenbank. Die
Kldgerin habe die Sammlung nach Rechtsgebleten strukturiert und beschiftige fiir die mhalthche

Betreuung sowie standlge Aktualisierung der Texte eine Redaktion. Die in die Sammlung
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aufgenommenen Normen wiirden durch Einarbeitung neuer Rechtsstinde (Konsolldlerung) stets auf
dem aktuellen Stand gehalten. Die Erstellung der Gesetzessammlung sel fur die Klagerm mit einem
hohen Zeit- und Kostenaufwand (rund 400. 000 DM) verbunden gewesen Die Leistung der
Klagerin hege in der systematlschen Anordnung der emzelnen Normen und darin, dass die
jeweiligen Gesetzesanderungen aufbereltet und. in den oegebenen Datenbestand eingearbeitet
Wurden Deswegen handle es sich auch mcht um amthche Werke 1m Smne des § 5 UrhG.

. Da dle Beklagte die klagerische Gesetzessammlung, welche hinreichende wettbewerbhche Elgenart
aufwelse praktlsch ohne cigene Lelstung ubernommen habe, sich v1elmehr die wegen des
Erfordermsses standlger Aktuahslerungen mit einem erhebhchen Kostenfaktor verbundene Arbeit

~der Klagenn zunutze mache, handle die Beklagte auch wettbewerbSW1dr1g unter dem Gesmhtspunkt

der unm1ttelbaren Lelstungsubernahme
Die Kligerin bea’xyltragt»:

1. Die Beklagte verpflichtet sich zu unterlassen, sowoh! auf ihrér. Homepage

|

§

. |
.,,www.‘ als auch unter der domain wwws~ unter dem i
{
I

Stichwort - Zugriff auf ein fink mit einer Gesetzessammlung mit

folgenden, von der - ~ bearbelteten Gesetzestexten |
’ . ]

anzubieten:

‘a) ZPO, HGB, SIGB, AKIG, EGGVG, BGB, AusiG, GG, WiStG, StVO, StVG, ZDG,

- WaffG, JGG, DRIG, OWIiG, WEG, VWG, ZVG, RBerG, AO, UWG, WG,
EGBGB, UrhG, ScheckG, ErbbauVO, BRAGO, ProdHG, PAVG, RPAG, FGG,
StPO, ZSEG,  IntRechtshifeG, EntschStrafverfMaRn,  FinanzanpG,
’FamRAndG FamNamRG AbhorG, StVbllZugG‘StVZO BImSchG, Wahl‘prUfG.
vBVerfGG EGStPO, BDSG StAG, VWGO, Asy}VfG BRRG, BeamtVG GenTG,
UVPG ’

b} die in vorstehender Ziffer 1 genannten Gesetzestexte zu nutzen, in jedwedef

" Form zu verbreiten, zu vervieiféltigen oder zu verdffentlichen. -

2. Der Beklagten wird angedfoht daB ‘fir jeden Fall der Zuwiderhandlung ein .
Ordnungsgeld bis zur Hohe von DM 500.000,00 oder eine Ordnungshaﬁ bxs zu B

Monaten festgesetzt wird.
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Die Beklagte beéntragt .
Klageabweisung

Sie tragt vor, sie habe die klagensche Gesetzessannnlung nicht von der Klagerm ubernommen 2
sondern von einer Firma -mlt Sitz in - ﬁll’ eine Gegenleistung im Wert von
rund € 100.000,- ‘zur Verﬁlgung gestellt .bekommen. 'Ein Ausgangsdatenbestand sel zwar
moglicherweise von der Klagerin ubernommen worden, nicht 1ndes von. der Beklagten _
moglicherweise auch nicht von der -Die Beklagte habe mcht damlt gerechnet dass
Gesetze aus Sammlungen anderer ‘Anbieter ubernommen worden séin kénnten, ihr konne daher
~allenfalls grobe Fahrlass1gke1t zur Last gelegt werden. Die weltere Datenpﬂege seit Januar 2000 sei |

Jedenfalls jeweils anhand des Bundesgesetzblattes vorgenommen Worden

im Ubrigeh genieﬁé die kléigerische Gesetzessamﬁiurig keiﬁen'urhebrechtliéhen Schutz. "Es fehle an
- der nach § 87a UrhG erforderhchen Wesenthchkelt der Investltlon das Informatlonsmteresse der
| Allgememhelt uberwwge Auch handle es smh um eme Sammlung amthcher Werke dle vom
' Gesetzgeber allen unentgelthch zur Verﬁlgung gestellt wurden (§ 5 UrhG) Wenn der Staat seine
. Gesetze nur zogerhch und in fiir den Burger unverstandhcher Weise Veroffenthche ‘unterstiitze er
die marktbeherrschende Stellung der Klégerin und anderer Verlage; Wurde der. geltend gemachte
Unterlassungsanspruch Platz greifen, wiirde diese Stellung noch weiter bestarkt was mit Ziffer 47

der R1cht11n1e 96/9 nicht verelnbar sei. Aus § 1273. UrhG Ziffer 56 dieser Richtlinie und Art 3 GG

ergebe 51ch des weiteren, dass die Ubemahme einer Datenbank dureh eme m Rumamen ansasmge :

Fu'ma nicht durch ein deutsches Gericht untersagt werden kénne.

Da die Pﬂege der klagenschen Gesetzessammlungen mcht m1t dem erforderhchen MaB an Lelstung

Verbunden sei, kénne der Unterlassungsanspruch auch mcht auf §1 UWG gestutzt Werden

- Zut Erganzung des“T'étbestahdes erd auif den Tahalt der voi den ?éi‘téi’en _eingefeichten‘ Schriftsitze
nebst . Anlagen, das Protokoll zur miindlichen Verhandlung 'Vorriv_ ‘ 18._6.2002 und die

Entscheidungsgriinde Bezug genommen.
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Der zulédssige und bel verstandlger Wurdlgung nicht auf Abgabe einer Wlllenserklarung sondern auf /

Unterlassung gerichtete Klageantrag (vgl. dessen Zlffer 2) erweist sich als vollumfanghch

begrundet

Die. deutsche Klagenn grelft elnen 1m Inland begangenen UrheberrechtsverstoB an. Angegrlffen
‘wird ausweislich des Antrags das Anbleten das Nutzen das Verbrelten das Verv1elfalt1gen und das
B 'Veroffenthchen elner klagenschen -Gesetzessammlung. Diese Handlungen finden ‘(auch) in
| “statt da die unter den Domains ,, Qe und o A Wledergegebene und
‘hier angegriffene Gesetzessammlung auch 1n“ abrufbar ist. Der Umstand, dass der in
— geschaftsansa551ge und unter selner Flrma verklagte Kaufmann (§ 17 Abs 2 HGB)
_ Staatsangehonger 1st fiihrt ebenfalls nicht -zur Unanwendbarkelt des deutschen
Urhebergesetzes (vel. auch Schncker/Katzenberger Urheberrecht, 2. Auﬂ Rdn. 120 ff vor §§
120forhG) o o ' S ' '

Da der von der Beklagten genutzten Gesetzessammlung als Datenbank im Sinne des § 87a Abs.1
’ Satz . UrhG Schutz zuzuerkennen ist, kann die Kldgerin. dcn geltcnd gemachten ,
Unterlassungsanspruch auf §§ 97, 87a ff UrhG stﬁtzen | Ob ‘dane'benb ein Urheberrechtsschutz gém .§
4 UrhG (Sammelwerk) oder erganzender wettbewerblicher Lelstungsschutz (§1 UWG) angesmhts
des Umfangs der durch die Klagenn seit v1elen Jahren aufbereiteten Gesetze (vgl. BGH WRP
1999 831 und BGH NJ WE-WettbR 1999, 249; zu der vor Emﬁlhrung der § 87a f UthG geltenden
Rechtslage: OLG Miinchen WRP 1996, 1221) in Betracht kommt, bedarf keiner weiteren

Erérterung.
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1. Eme von einem deutschen Verlag zunichst als Buchwerk und weiter in d1g1tahs1erter Form '
(als CD- ROM und Onhne—Versmn) herausgegebene Sammlung von Gesetzestexten stellt
eine ,,Datenbank“ im Sinne des § 87a Abs.1 Satz 1 UrhG dar Dle Kammer schheBt sich
insoweit der Entscheidung des Bezuksgenchts Den Haag vom 20. 3 1998 an (Az 98/ 147;
abgedruckt in MMR 1998, 299 zustimmend auch Gastner MMR 1998, 301), die cinen '
vergleichbaren Fall betreffend ergangen ist- zu der am 11.3.1996 erlassenen Rlchthme |
96/9/EG des Europalschen Parlamentes und des Rates iiber den rechthchen Schutz von -

- Datenbanken (Abl. EG Nr. L .77, S.20 — Datenbanknchthnle) Dlese Richtlinie hegt der —
:»dementsprechend auch richtlinienkonform auszulegenden — Regelung der § 87a f UrhG

zugrunde

Die Beklaote stellt mcht in Abrede dass es smh bei der von der Klagenn herausgegebenen_
_ Gesetzessammlung um . eine nach Rechtsgebleten strukturierte ‘Zusammenstellung von
‘Gesetzestexten handelt in die jeweils neu verabscmedete Anderungen und /oder
Erganzungen elngearbeltet werden. Die einzelnen Gesetze die elnzelnen Normen kénnen
‘ jeweils elnzcln abgefragt werden, wobei es unerheblich ist, in welcher Form dies geschle_ht.
§ 87a UrhG efwéih’nt ausdfﬁcklich die ZugﬁngliChkeit ,,lauf andere (als elektronische)
- Weise®; auch nach der Datenbankrichtlinie soll der Schutz nicht nur auf elektronische
Datenbanken erstreckt ‘werden. Die Gesetzessammlung der KIagenn (glelch ob in Buchform

oder in d1g1ta1151erter Form) kann daher als Datensammlung angesehen werden.

Die Béklagte wendet sich gegen' den von der Kiégerin b’ehauﬁt'eten wesentlichen

Investltlonsaufwand dem Pendant der i im Rahmen der §§ 87a ff UrhG nicht erforderlichen

Schopfungshéhe. Die Neuerstellung der stnttlgen Texte sei langst nicht so teuer wie
~ vorgetragen und es sei nur eine langst veraltete Version tibernommen worden. Die Beklagte
~-wendet sich damit gegen den behaupteten finanziellen Aufwand (DM 400 000, ) Die
- Beklagte stellt indes nicht in Abrede dass die Klagerm zur Erstellung der

- Gesetzessammlung--eine - ‘Redaktion unterhilt und uber viele Jahre hinweg durch

: Zusar_nmentragen und Einarbeiten der jeweiligen Gesetzesdnderungen erst den Stand der
Gesetzessammlung erarbeitet hat. Auch wenn man — wie die Beklaggt ausfiihrt — von der [i

Ubernahme einer veralteten Version ausgehen wollte, war nach dem insoweit nicht

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

‘Intefnet-Zeitschrift far Rechtsi_nfOrmatik und Informationsrecht - h'ttp://www.ju‘rpc.de

'substantiicrt beétrittencn Vortrag. der,Kiﬁgerin :auch zu dessen Efstellurig eine‘ sich tber
'mehrere»’ Jahre erstreckende Tétigkeit eerrderlich-. Auch dies stellt nach Ansicht- der
‘Kammer eine nach Artund Umfang erhebliche Investition dar. Irlsbésonderé ist nicﬁ_t eine
zumindest a'uéh‘ erhebliche ﬁﬁanzielle "Investition éfforderlich um den Schutz als
Datenbankersteller fur swh reklamieren zu kénnen. Als Abgrenzungskrlterlum zwischen
wesentlicher und unwesentlicher Investltlon ist bewusst ein - unbestlmmter Rechtsbegrlff
' gewahlt Worden ‘um den unterschiedlichen Datenbanken die nach Art. der
Zusammenstellung und- der emzelnen Inhalte ganzhch verschleden sein konnen gerecht
""werden zu kbnnen (vgl BR-Drucks. 966/96, S. 47) Erwagungsgrund 40 der |
’Datenbanknchthme der zur Auslegung heranzuziehen ist, spricht ausdruckhch davon dass
neben der Bereltstellung finanzieller Mittel auch der Einsatz von' Zeit, Arbeit und Energie-
als wesentliche Investltlon angesehen werden kann Dem Schutzgegenstand des
Datenbankschutzes entsprechend sind dem Grunde nach samthche ertschafthche
‘Aufwendungen als wesentlich zu berucks1cht1gen die fiir den Aufbau die Darstellung oder
- die auswahlende und aktualisierende Uberprufung der Datenbank aber auch fiir die
Beschaffung des Datenbankmhalts erforderhch smd (vgl Schncker/V ogel, Urheberrecht 2

Aufl, Rdn. 15 ff. zu § 87a UrhG). Dass von der Klagenn hierzu ein nicht unerhebhcher
‘Aufwand betrieben wurde, erglbt sich nlcht nur aus der - wie dargelegt - unstreltlgen Dauer
| der Bearbeltung zur Erstellung der dann ubernommenen Datenbank, sondern lasst sich auch ‘
, dem Ergebnis der klagenschen Arbeiten entnehmen. Es ‘liegt auf der Hand, dass die
(zunachst fiir das Pnntmedlum) aufgenommenen und konsolidierten Rechtstexte gesondert

“nach bestimmten (systematlschen) Kriterien gesichtet und sortiert werden miissen, und dass :
darmm kontinuierlich dem Stand der Gesetzgebung folgend die einmal erstellte systematlsche

Sammlung und Anordnung als solche gepﬂegt und auf dem aktuellen Stand gehalten Werden

. muss So ist auch offenkundlg, dass der hierfiir erforderhche zeitliche, aber auch der aus

dem damit verbundenen Personalaufwand resultlerende finanzielle Aufwand keine

unwesentliche Investltlon darstellt.
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2. Die von der Klagerin erstellte Gesetzessammlung ist als solche kein amthches Werk, dessen
Veroffenthchung oder Nutzung gemiB § 5 UrhG frel wire, sondern das Ergebms der
eigenen Lelstung der Klsgerin. Dle von der Klagenn zusammengeﬁlhrten Rechtstexte smd
konsolidierte Fassungen der bundesrechthchen Vorschriften, die durch die Klagerln unter
Heran21ehung der Inhalte der Bundesgesetzblatter erstellt und gepflegt Werden Dasich § 5
UrhG ‘nach seinem Wortlaut aber nur auf, amthche Dokumente bez1eht kommt eine

,unmﬁtelbare Anwendung nlcht m Betracht

~ Eine analo ge Anwendung des § 5 UrhG 1st abzulehcncn Die Kammer folgt msoweit der selt' _
ilangem herrschenden Memung (vgl. Schncker/Katzenberger Urheberrecht 2. Aufl.; Rdn.
18 zu § 5 UrhG mit Welteren Nachwelsen) Einer analogen Anwendung des § 5 UrhG steht
schon entgegen, dass § 87¢ UrhgG, der Art. 9 der Datenbank- Rlchthnle umsetzt, fiir das -
Datenbanldlerstellerrecht abschheBende Schranken norrmert so dass eine Ausdehnung
, derselben iiber die Rlchthmenvorgaben hlnaus durch eine (vom Rlchthmengesetzgeber nicht
vorcesehene) entsprechende Anwendung von § 5 UrhG auf amtliche Datenbanken wegen
‘der da;rmt verbundénen dlsharmom51erenden Wirkung unzulas51g 1st- (so OLG Dresden AfP -
'2001 442 offen gelassen in BGH MMR 1999 470, 473). Gegenstand des in Art. 7 der
Datenbanknchthme vorgesehenen und in den . §§ 87a ff UrhG umgesetzten
Lelstungsschutzrechtes sui genens 1st es gerade dass ein -Schutz auch unterhalb der
Schwelle urheberrechtsfahlger Lelstung gewahrt wird. Datenbanken zeichnen sich dadurch
_aus, dass sie verschledene Inhalte (Elemente) In einer systematlschen Form anordnen; den
einzelnen Daten muss dabei urheberrechtsfihiger Inhalt mcht zukommen Wenn demnach .
der Zlelsetzung der Rlchthme folgend Schutz vor Entnahme und Welterverwendung auch
fir Datenbanken gewihrt wird, bei denen weder dlC Zusammenstellung noch die einzelnen
Daten die fiir eine Urheberrechtsfihigkeit erforderhche Schopﬁmgshohe aufwelsen miissen,
,,,,chnnguurgme mex_—deLAuﬁMandlmjrsieﬂmgjer Daienbank hmrelchend grof3 ist, so
 kann dles nicht durch den Binwand der Beklagten es handle SICh 1m Einzelnen nur um nicht

urheberrechtsschutzféhige Textteile (Daten), nicht unterminiert werden.
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| Glelches erglbt sich auch aus Folgendem DIC Ausnahmevorschnft ~ und daher nur
elnceschrankt ana1001efah1ge Regelung - des- § 5 UrhG beruht nach . der amtlichen

' Begriindung darauf, dass das offenthche Interesse die m00hchst weite Verbreltung der
genannten amtlichen Werke erfordere und dass die kraft ihres Amtes zur Schaffung solcher
Werke berufenen Verfasser entweder uberhaupt keln Interesse an der Verwertung 1hrer 3
Lelstungen hétten oder ihre Interessen hinter denen der Alloememhelt zurucktreten mussten
(vgl Begr zu § 5 des Reglerungsentwurfs BT-Drucks. IV/270 S. 39). Vorausgesetzt wird
also ein amtliches Interesse daran, dass angeswhts der Art und Bedeutung der Infonna‘aon
-der Nachdiuck oder.eine sonstige Verwertung des Werkes, die die Informatlon Verm1ttelt
Jedermann fre1gegeben wird (BGH GRUR 1984, 117, 119; OLG Ksln ZUM RD 1998, 110; :
Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht 3. Aufl., s. 170 Katzenberger GRUR 1972, 686, 690 ).

" Ein solches amthches Interesse an der Veréffentlichung von — wie es dle Kldgerin nennt -

,,,konsohdwrcen“ Gesetzesfassungen lisst s1ch weder durch emen H1nwe1s auf die staathche

Fursorgepﬂ1cht noch durch den’ E1nwand begrunden eine Monopolstellung von Verlagen
~ ‘werde geférdert. Zum einen steht es Jedermann fret, anhand der amthchen Gesetze und
Verordnungen e1 gene konsolidierte F assungen Zu erstellen SO h1erﬁ1r ein Bediirfnis besteht ,
Zum anderen kann eine Pﬂ1cht des Staates auch bei nur germgfuglgen Anderungen jeweils
eine ,konsolidierte® Fassung (also Jewells alle Normen des emschlaglgen Gesetzes) zZu
: veroffenthchen ‘nicht begrundet werden Es ist vielmehr eine Vltales Interesse des
Gesetzgebers und dient letztlich auch der Klarhelt und der Rechtssmherhelt dass- der
Gesetzgeber jCWCllS nur die Regelungen veroffenthcht die eine tatsichliche Anderung
. bemhalten Nur diese Regelungen entsprechen -auch der tatsdchlich getroffenen

gesetzgebemschen Entscheidung.

Un'abﬁéingig davon, ob — wie nicht (s.0.) — dcri.Staat verpflichtet ist, ,konsolidierte |
Gesetzesfassungen gleichsam als amtliche Dokumente zﬁr Verﬁiguﬁg Zu stellén kann aus
einer N1chtumsetzung dieser (vermemthchen) Pflicht mcht geschlossen werden, d1e'
--Beklagte kénme: d1em—deﬁ‘3rsteHung emer soichen{}esetzessammlung hegende Leistung der
' Klédgerin unentgeltlich ubemehmen oder die Ubernahme durch Dritte miisse geduldet
o werden. Die von der Beklagten elngeforderte staatliche Pflicht greift nicht in das Verhiltnis

- der Parteien untereinander ein. Die Beklagte mag gegeniiber dem Gesetzgeber die
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behaupteten'V¢rséumnisse geltéhd machen, ein Recht zuf (‘j:ffentlichen‘Wiédergabe- fremder
Leisfungen vermag sie damit nicht zu begr:iinden; Die Gesetzcssarnmlungen der ‘Kléigeriﬂn

kdénnen nicht dadﬁrch zZu amtlicheﬁ oder diesen gieichgestellten Dokumenten werden, dass

der Gesetzgeber sie (folgt man der Ansicht der Béklagten) hiitte herausgeben miissen’ Er hat'
sie eben weder in- dieser. Form verab’schiedet' noch in _dieser Form - verdffentlicht.
vBearbe1tungen und Sammlungen amtlicher Werke, dle von n1chtamthcher Seite Veranlasst

werden fallen nlcht unter § 5 UrhG (Fromm/Nordemann Urheberrecht 9 Aufl., Rdn. 72

§ 5 UrhG). ' ' ' '

. Der H1nwe1s der Beklagten die Unanwendbarkelt der §§ 87a. ff 127a UrhG ergebe s1ch aus

§ 127a UthG und (oder n Verbmdung mlt) Art. 3 GG entbehrt einer rechtlichen Grundlage.

Fehl geht Zunéchsf der Hinweis der Beklagten auf § 127a UrhG. Schon nach dem Wortlaut -
dieser Vorschrift erschlieBt sich,. dass die in Deutschland geschaftsansass1ge Kligerin
(uristische Person mit Sitz im Geltungsberelch des UrhG) den nach § 87b UrhG gewihrten
' Schutz genieft. Es geht in § 127a UrhG mcht - dlesem Irrtum scheint die Beklagte

- ungeachtet des klaren Worﬂauts zZu erhegen — um den Schutz des Verletzers, sondern um

den des Verletzten. Verletzt 1st die Kligerin, nicht eine wo auch immer ansass1ge andere

Firma.

‘Der gleiche Irrtum scheint auch der Annahme zugrunde zu liegen, aus Ziffer 56 der -
Erwagungsgrunde der Datenbanknchthme kénne eine Legltlmlerung der - angegriffenen

Datenbanknutzung hergeleltet Werden insofern, als Thema von Ziffer 56 der Schutz von |
Datenbankherstellern mit Sitz in sog. Drittlindern ist. Hersteller der von der Beklagten
genutzten Datenbank ist (mag auch nur ein Ausgangsdatenbestand ubernommen worden

sein), die im Inland anséssige Kligerin. Der Hmwels auf Ziffer 47 der Erwagungsgrﬁnde

. wonach n1cht der M1ssbrauch einer beherrschenden Stellung gefbrdert werden soll, geht in

; ,,doppﬁlter,Hmsmhtiehl _Zum einen. unieﬂLengle,Klagenn schon jetzt einer Konkurrenz

mindestens der von der Beklagten angefiihrten e zum anderen steht es jedermann frei,
entsprechende konsolidierte Gesetzessammlungen zu verfassen, wenn und solange er sich

die Miihe macht, diese eigenstindig aus den amtlichen (und insoweit freien, § 5 UrhG)
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Dokumenten zu erstellen. Dass wesenthche Teile der klagenschen Lelstung an der
Erstellung ihrer Datenbank von der Beklagten schadlos libernommen werden kénnen, will
die Datenbanknchthme respektlve dle darauf zurtickgehenden nationalen Regeln gerade

verhindern.

Fehl geht auch der Hinweis auf Art.3 GG. Es mag zutreffen wie die Beklagte ausﬁlhrt dass

inm ein Datenbankschutz nicht besteht Hlerauf kommt es indes nicht an. Denn die

| Tatsache, dass ein Handeln auBerhalb des Geltungsberelchs des Grundgesetzes erlaubt ist,

kann nicht zu der Annahme fuhren dieses Handeln miisse auch im Inland zulidssig sein

. (keine Gle1chbehandlung im Unrecht). Eine solche Annahme wurde zu der geradezu

absurden Konsequenz flihren, dass deutsches Urheberrecht durch den Import von Plaglaten

aus Urheberrechtsschiitz vernachlas51genden Landem auscrehebelt werden kénnte, Das

Gegentell ist zutreffend: Jeder, der in _‘ handelnd Urheberrechte eines in

“ansasmgen Datenbankherstellers verletzt ist gleichermaBen zur Unterlassung
-verpﬂ1chtet Att. 3 GG wird 1nsofern Vorbﬂdhch beachtet ' ‘

4..Die " fiir den gelte’nd ‘ge'mabhten UnterlassungsanSpruch we1ter éfforderhche '

W1ederholungsgefahr 1st bereits aufgrund der Vorangegangenen Verletzungshandlung Zu
vermuten, zumal die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklarung, zu deren Abgabe‘

" die Beklagte mit Abmahnschre1ben vom 9. 10.2001 aufgefordert-wurde und dle - standlger. :

| hochstnchterhcher Rechtsprechung folgend — allein geeignet gewesen wire, der Klagerm‘_

die s1chere Gewihr dafiir zu geben, dass sich dle Beklagte kiinftig rechtstreu verhalten

werde, nicht abgegeben hat.’ Dementsprechend war die Beklagte antragsgemaB zur

Unterlassung zu verurteilen.
IL.

16 _Be klagtejl&‘c.gls unterlegene Partei_die. _quimﬁ@s_ Verfahrens zZu tragen § 91 ZPO Die
Entschelduno iiber die vorldufige Vollstreckbarkeit erglbt sich aus § 709 ZPO.

Der auch zur Bestimmung der Hohe der Sicherheitsleistung zugrundegelegte Streitwert war gem. §
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' 3ZPO nach dem Wert des kldgerischen Interesses an Unterlassung, Auskunft uﬁd F estsfellung zu
bemessen »ﬁnd entspﬁcht - >unter Berticksichtigung der sich aus der Véfordnung (EG) Nr. 1103/97
des Rates vom 17.6.1997 (ABL. EG Nr. L 162, S. 1) ergebenden Rundungsregeln — dem von der
Klagerm angegebenen Betrag, der der Kammer ancres1chts der behaupteten Schwere der .
Rechtsverletzung (wmschafthches Interesse der Klagennnen Verbreltungsgrad der Verletzung) als-? o

zwar niedrig, gle1chwohl als noch 1m Rahmen des’ Nachvollzwhbaren hegend erscheint.

Einer gesondexten V'erbescheidllmg des Antrags zu § 108 ZPO bedurfte es nach der Neufassung der
" Vorschrift nicht. SoWeit Abs. 1 S. 2 der Norm das Erfordernis emer selbstschuldnenschen
- Burgschaft mcht ausdriicklich erwédhnt, erg1bt sich dies aus § 349 S 1 HGB. | |
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